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1 Hintergrund und Projektbestandteile 

 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Im Unterschied zu Flusshochwasser, das ganze Flussläufe betrifft und durch großflächige Beregnung des 

Einzugsgebiets verursacht wird, spricht man von Starkregenereignissen, wenn intensive Niederschläge 

kleinräumig auftreten und örtlich begrenzt Hochwasser in kleinen Bächen, Tiefenlinien und Muldenlagen 

verursachen. Die Übergänge können fließend sein. Klimaexperten gehen davon aus, dass aufgrund des 

Klimawandels in Zukunft vermehrt mit extremen Wetterereignissen, vor allem auch mit Starkregen, zu 

rechnen ist. 2014, 2016 und 2018 wurde auch das Saarland mehrmals von starken Gewittern heimgesucht. 

Dabei ist es im ganzen Land zu Starkregenereignissen mit örtlichen Überflutungen und hohen Schäden 

gekommen.  

Die Gemeinde Nalbach liegt mit ihren vier Ortsteilen Nalbach, Piesbach, Bilsdorf und Körprich am Unterlauf 

der Prims, einem Gewässer 2. Ordnung. Der Prims fließen insbesondere von Westen kommend zahlreiche 

kleine, steile Bäche (3. Ordnung) in Kerbtälern und Sohlenkerbtälern zu. Diese durchfließen kurz vor der 

Mündung in die Prims dicht bebaute Ortslagen und sind streckenweise stark ausgebaut, teilweise verrohrt. 

Daneben existieren Trockentäler und Tiefenlinien, die bei Starkregen Sturzfluten abführen und teilweise 

bebaut sind (Straßen mit randlicher Bebauung und Wege). Geprägt wird das Landschaftsbild in Nalbach auch 

durch seine mehrere hundert Weiheranlagen in der Primsaue. 

1993 und 1995 ereigneten sich die letzten große Hochwasser an der Prims. Legt man die in der jüngeren 

Vergangenheit erfolgten Überflutungen durch Starkregen zu Grunde, die auch in Nalbach stattgefunden 

haben und die auch weiterhin nicht auszuschließen sind, sollten sich neben Land und Landkreis auch die 

Gemeinde und ihre Bevölkerung sowie Industrie und Gewerbe auf außerordentliche, bisher noch nicht 

erlebte Überflutungen vorbereiten. 

Im Unterschied zu Flusshochwassern, das ganze Flussläufe betrifft und durch großflächige Beregnung des 

Einzugsgebiets verursacht wird, spricht man von Starkregenereignissen, wenn intensive Niederschläge 

kleinräumig auftreten und örtlich begrenzt Überflutungen in kleinen Bächen, Tiefenlinien und Muldenlagen 

verursachen. Die Übergänge können fließend sein. Insbesondere 2016, 2018 und zuletzt im Mai 2024 wurde 

das Saarland von Unwettern mit außerordentlichen Schäden durch Starkregen betroffen. Auch im Bereich 

der Gemeinde Nalbach gab es Schäden selbst in Höhenlagen, weitab von den Talgründen der Fließgewässer. 

Klimaexperten gehen davon aus, dass aufgrund des Klimawandels in Zukunft vermehrt mit extremen 

Wetterereignissen, vor allem auch mit Starkregen, zu rechnen ist. Die außerordentlichen und katastrophalen 

Überflutungsereignisse im Juli 2021 im benachbarten Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen 

verdeutlichen, dass bisher nicht erlebte Unwetterereignisse historischen Ausmaßes zur Realität geworden 

sind.  

Alle Schutzmaßnahmen sind endlich. Größere Ereignisse sind denkbar, so dass technische Maßnahmen zur 

Beherrschung nicht mehr ausreichen, Wasser und ggf. Schlamm und Geröll aus den besiedelten Bereichen 

fernzuhalten. Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt die Eigenvorsorge der betroffenen Bürgerinnen und 

Bürger besondere Bedeutung. Die Betroffenen sind nach Wasserhaushaltsgesetz selbst verantwortlich, in 

dem ihnen möglichen und zumutbaren Maße Vorsorge zu treffen und die Schäden zu minimieren. Bei 

extremem Starkregenereignissen werden sich auch in Zukunft Schäden nicht völlig vermeiden, aber durch 

gute Vorbereitung und passende Vorsorge- und Schutzmaßnahmen deutlich verringern lassen. Hier liegt eine 

wichtige Aufgabe des Vorsorgekonzeptes: Die Bürgerinnen und Bürger werden ausführlich über ihre 

Gefährdungslage informiert und für die Risiken sensibilisiert.  

Für das Konzept sollten gemäß Aufgabenstellung u.a. folgende Bereiche berücksichtigt werden: 

ω Optimierung der Warnung vor Extremwetter (Wo kann ich mich informieren?), 

ω Darstellung der von Sturzfluten/Hochwasser betroffenen Bereiche und Straßen, 
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ω  Optimierung von Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz, Alarm- und Einsatzplanung, Ausstattung 

der Feuerwehren (z. B. Pumpen, Material, etc.), Maßnahmen des Gemeindebauhofs zur Verbesserung 

der Abflusswege und Abflusslenkung, 

ω Freihaltung der Abflussquerschnitte vor Brücken und Durchlässen, 

ω Gewässerunterhaltung, Treibgutrückhalt, Abflussfreihaltung im Gewässerumfeld, 

ω Anlegen von leistungsfähigen Sand-, Schlamm und Geröllfängen, 

ω Wasserrückhalt in der Fläche und auch in Weiheranlagen, z. B. erosionsmindernde 

Flächenbewirtschaftung der Landwirtschaft, rückhaltende Maßnahmen in Feldlagen oder 

Waldgebieten, 

ω technische Schutzmaßnahmen an Bächen und auch bei nur im Starkregenfall wasserführenden 

Tiefenlinien, z. B. Vergrößerung des Abflussquerschnitts, Entschärfung hydraulischer Engpässe, 

Rückhaltebecken, 

ω Schaffen von Notabflusswegen, 

ω an Hochwasser und Sturzfluten angepasstes Planen, Bauen und Sanieren im öffentlichen und privaten 

Bereich, 

ω Schutzmaßnahmen an Gebäuden und Anlagen, 

ω Sicherstellung der Ver- und Entsorgung, 

ω Hochwasserversicherung (Elementarschaden), 

ω Richtiges Verhalten bei Hochwasser oder Sturzfluten, 

ω Organisation der Nachbarschaftshilfe, 

ω Ankauf von Landflächen für Retentionsmaßnahmen. 

Sowohl die Hochwasservorsorge bei Flusshochwassern als auch bei lokalen Starkregenereignissen ist eine 

Gemeinschaftaufgabe von Betroffenen, Bürgerinnen und Bürgern, Feuerwehr, THW, Katastrophenschutz, 

Gemeinden, Land und Staat. Daher ist es erforderlich Vorsorgemaßnahmen vor dem nächsten Ereignis 

umzusetzen. Das bedeutet in erster Linie, sich die verschiedenen Örtlichkeiten anzuschauen, Gefahrenstellen 

und potenzielle Gefahrenstellen auszuweisen und schließlich entsprechende Maßnahmen festzulegen und 

umzusetzen, um Schäden bei künftigen Ereignissen gering zu halten. Nach diesem Prinzip basierend auf 

Recherchearbeiten und den Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger, die sich im Rahmen von 

ortsbezogenen Arbeitsworkshops beteiligt haben, Ortsbegehungen mit Vertretern der zuständigen 

Verwaltungen, öffentlichen Stellen, politischen Gremien, der örtlichen Feuerwehren und lokal Betroffenen 

sowie durch Expertengespräche mit Vertretern von Fachbehörden, Trägern der öffentlichen Infrastruktur 

und der Gefahrenabwehr, wurde das vorliegende Konzept entwickelt.  

So konnten sowohl gewässer- und siedlungsstrukturelle Problemstellen als auch Defizite der bestehenden 

Hochwasser- und Starkregenvorsorge identifiziert werden. Aus den bestehenden Mängeln, den sich 

ergebenden Handlungserfordernissen und dem vorhandenen Optimierungspotenzial konnten im Folgenden 

konkrete Aufgaben und weitergehende Maßnahmen abgeleitet, ausgearbeitet und abgestimmt werden. Um 

die Umsetzung des entstandenen Aufgabenkatalogs durch die verschiedenen Träger und Zuständigen zu 

fördern, wurden den einzelnen Maßnahmen Umsetzungszeiträume zugewiesen und gemeinsam mit den 

Auftraggebern vereinbart. 

 Zielsetzung  

Das Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz des Saarlandes unterstützt die 

Kommunen dabei, die Vorsorge gegenüber Überschwemmungen aufgrund von Flusshochwassern und durch 

Starkniederschläge zu verbessern. In den vergangenen Jahren wurden bereits an vielen Orten die 

klimabedingten Veränderungen des Wettergeschehens bemerkbar. Zukünftig muss man sich darauf 
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einstellen, dass lokale Unwetterereignisse Starkregen erzeugen, die zu örtlichen Überflutungen und 

Hochwasser führen ς auch an Stellen, die fernab von Gewässern liegen und bislang nicht 

hochwassergefährdet waren.  

Aus diesem Grund ist es notwendig, in die Betrachtung der örtlichen fluss- bzw. gewässerinduzierten 

Hochwassergefährdung auch die potenziell durch Starkregen verursachte Überflutungsgefahr 

einzubeziehen, um sinnvolle Schritte zur Verbesserung der Vorsorge ergreifen zu können. 

Es gilt dabei immer zu berücksichtigen, dass bauliche und technische Maßnahmen immer nur bis zu einem 

bestimmten Bemessungsereignis wirksam sind. Hinzu kommt, dass Maßnahmen für die zuständigen 

Maßnahmenträger finanzierbar sein müssen und die Wirksamkeit der Maßnahme die wirtschaftlichen 

Aufwendungen rechtfertigt. Zudem ist es weder möglich, einen vollkommenen Schutz gegen Hochwasser, 

Sturzfluten oder Überschwemmungen durch Starkregen zu erreichen, noch sind für alle identifizierten 

Gefahrenbereiche Maßnahmen von öffentlicher Seite umsetzbar. 

Umso mehr kommt es für den Schutz des persönlichen Hab und Guts auch auf die persönliche und private 

Überflutungsvorsorge an, um die Schäden zu minimieren und bspw. zu verhindern, dass Wasser in das 

Gebäude eintritt.  

Das vorliegende Konzept sowie der umfangreiche, vorgeschaltete Beteiligungs- und Informationsprozess 

sollen daher über die (potenziellen) Gefahrenstellen aufklären, das Bewusstsein für das lokale Risiko 

herstellen, die Notwendigkeit zur Sicherung der privaten Sachwerte darlegen und Möglichkeiten zur eigenen 

Umsetzung aufzeigen. 

Daneben sind ortsbezogene Maßnahmen definiert worden, die ermittelte Gefahrenstellen wirksam 

entschärfen und wirtschaftlich umsetzbar sind. Ziel ist es, die Schäden innerhalb der bebauten Ortslage zu 

minimieren. 

 Projektablauf 

Offiziell gestartet wurde der Prozess mit einer öffentlichen Auftaktveranstaltung am 26. Juli 2023 im 

Dorfgemeinschaftssaal im Rathaus Nalbach. Hier wurden auch bereits die Termine der späteren 

Bürgerbeteiligung vorgestellt und beworben. Zur örtlichen Analyse wurden Ortsbegehungen durchgeführt, 

an denen Vertreter der Gemeinde, der Ortsteile, der Freiwilligen Feuerwehr und des Bauhofs teilnahmen. 

Diese Ortsbegehungen dienten der Verifizierung der vorab vorgenommen Kartenanalyse sowie der 

Vorbereitung der jeweiligen Bürgerworkshops. Für jede betrachtete Ortslage fanden die ersten 

Bürgerversammlungen als Arbeits-Workshops statt, der Konzeptentwurf wurde später in weiteren 

Bürgerforen präsentiert. 

 Datengrundlagen und ergänzende Dokumente 

Zur Vorbereitung der örtlichen Analyse (Ortsbegehungen) und der Bürgerbeteiligung sowie als Grundlage zur 

Ermittlung von Gefahrenbereichen und der Definition von Maßnahmen, wurden nachfolgend genannte 

Daten und Informationsquellen genutzt. Zudem wurden vor den Ortsbegehungen die 

Starkregengefahrenkarten für alle Ortsteile im Entwurf erstellt, sodass sie in einer ersten Version bereits für 

die Analyse verwendet werden konnten: 

Abb. 1: Zeitlicher Projektablauf (skizziert) 
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ω Hochwassergefahren- und -risikokarten der Prims mit den Angaben zu Wassertiefen und 

überflutungsgefährdeten Bereichen bei Hochwassern für die Wiederkehrereignisse HQ100 und HQ1000 

(extrem). 

ω Starkregengefahrenkarten im Entwurf mit der Darstellung von Fließgeschwindigkeiten und Wassertiefen 

für die Regenereignisse 50 Liter/Stunde und 90 Liter/Stunde (Lastfall-Regen: Euler-Typ II, Dauer: 1 

Stunde) 

ω Karte zu den Cross-Compliance Erosionsgefährdungsklassen (Gefährdung durch Wassererosion) 

ω RADOLAN-Daten des Deutschen Wetterdienstes 

ω Fachgespräche/ Abstimmung mit weiteren Akteuren zu Erfahrungen aus vergangenen Ereignissen sowie 

den Belangen der Hochwasser- und Starkregenvorsorge (siehe Kapitel 1.7). 

Zur Ergänzung und Konkretisierung der örtlichen Analyse sowie zur Maßnahmenentwicklung wurden weitere 

Dokumente eingesehen. Zusätzlich wurden durch die Bürgerinnen und Bürger Fotos und Videos von 

Überschwemmungsereignissen zur Verfügung gestellt, die gesichtet, ausgewertet und teilweise auch 

verwendet wurden. 

 Ortsbegehungen 

Ortsbegehungen fanden in allen Ortsteilen mit Vertretern der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs, der 

Ortsvorsteher:innen und Vertretern der Freiwilligen Feuerwehr sowie weiterer Ortskundiger statt: 

ω am 28.02.2023 in Bilsdorf und Körprich 

ω am 18.04.2023 in Nalbach 

ω am 26.05.2023 in Piesbach  

Die Begehungen dienten zur Erstellung der Defizitanalyse, der Aufnahme und örtlichen Besichtigung bereits 

bekannter Problemstellen, Einsatzstellen der Feuerwehr, neuralgischer Punkte aus Analyse der vorliegenden 

Hochwassergefahrenkarten und den im Entwurf vorliegenden Starkregengefahrenkarten, Gewässern 3. 

Ordnung in den Ortsteilen mit Relevanz für die Bebauung, bestehender Entwässerungseinrichtungen und 

Einlassbauwerke, Anlagen kritischer Infrastrukturen und weiterer (potenziell) hochwasser- und 

starkregengefährdeter Stellen. Ergänzt wurden die Ortsbegehungen durch Nachbegehungen im laufenden 

Projekt, die sich nach Rückmeldung aus den Bürgerveranstaltungen und durch Erkenntnisse aus den 

Fachgesprächen ergaben oder notwendig wurden.  

 Bürgerveranstaltungen 

Nach der öffentlichen Auftaktveranstaltung, am 26. Juli 2023 im Dorfgemeinschaftssaal im Rathaus Nalbach, 

fanden Bürgerforen als Workshops sowie zur Vorstellung der Maßnahmen statt. 

1.6.1 Bürgerforen zum Projekteinstieg 

Die Bürgerveranstaltungen dienten der Information über das Projekt, der Information und Sensibilisierung 

über die Thematik Flusshochwasser und Starkregen sowie die ortsspezifisch zu erwartenden Gefahren und 

Problemstellen gemäß Karten- und Ortsanalyse. Es fanden folgende Bürgerveranstaltungen statt: 

ω Bürgerforum für Piesbach am 25. September 2023 im Vereinshaus Piesbach 

ω Bürgerforum für Nalbach am 5. Oktober 2023 im Dorfgemeinschaftssaal Rathaus Nalbach 

ω Bürgerforum für Körprich am 16. Oktober 2023 in der Michaelshalle Körprich 

ω Bürgerforum für Bilsdorf am 19. Oktober 2023 in der Steinberghalle Bilsdorf 

ω Bürgerforum für Primsanlieger am 23. Oktober 2023 im Dorfgemeinschaftssaal Rathaus Nalbach 
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Deutlich gemacht wurde in Vortrag und Präsentation insgesamt die Notwendigkeit zur Erfüllung persönlicher 

und privater Vorsorge- und Vorbereitungsmaßnahmen im eigenen Wohnumfeld, auf dem Grundstück und 

im bzw. am Gebäude. Dazu wurden verschiedene Strategien und Schutzmaßnahmen beispielhaft vorgestellt, 

mit denen man die potenziellen Eintrittswege des Wassers ins Gebäude verschließen und Schäden 

vermeiden kann.  

Referiert und informiert wurde über: 

ω örtliche Gefahrenlage Primshochwasser gemäß Hochwassergefahren- und -risikokarten, 

ω örtliche Gefahrenlage Starkregen gemäß Starkregengefahrenkarte (Entwurfsstand), 

ω baulichen Objektschutz und mobile Schutzsysteme, 

ω den Umgang mit Lagerungen und Aufbauten am Gewässer, 

ω die hochwassersensible Nutzung des Grundstücks am Gewässer 

ω Elementarschadenversicherungen für Wohngebäude- und Hausratversicherung sowie das 

Beratungsangebot der Verbraucherzentrale des Saarlandes 

ω Rückstausicherungen zur Vermeidung von Kanalrückstau (Klappen und Hebeanlagen) 

ω typische Einfallswege des Wassers in Gebäude; Hilfestellungen zur Ermittlung des eigenen 

Schadensrisikos und der Gefährdungssituation im Wohnumfeld 

ω Warnung vor Starkregen und Hochwasser, Informationsvorsorge 

ω Richtiges Verhalten vor, während und nach Überschwemmungen 

ω Förderung privater Maßnahmen zur Starkregenvorsorge im Saarland 

Im Anschluss wurden ergänzende Hinweise und Lösungsvorschläge der Bevölkerung aufgenommen, Fragen 

beantwortet oder zur weiteren Klärung mitgenommen und weitergehende Tipps zur Eigenvorsorge gegeben.  

1.6.2 Vorstellung der Maßnahmen 

Die im Entwurf vorliegenden Maßnahmen und Ergebnisse der Defizitanalyse wurden den Bürgerinnen und 

Bürgern in einer zweiten Runde von öffentlichen Veranstaltungen präsentiert: 

ω für Bilsdorf und Nalbach am 16. April 2024 im Dorfgemeinschaftssaal Rathaus Nalbach 

ω für Körprich und Piesbach am 24. April 2024 in der Michaelshalle Körprich bzw. im Vereinshaus Piesbach 

Zusätzlich waren die Maßnahmensteckbriefe online unter nalbach.starkregenkonzept.de einsehbar. 

 Fachgespräche und ergänzende Ortstermine zur Maßnahmenentwicklung 

Zur Besprechung der Defizitanalyse, zur Klärung offener Fragen sowie zur Verifizierung der aufgenommenen 

Problemstellungen bzw. zur Konkretisierung der Maßnahmenentwürfe fanden diverse Ortstermine und 

Besprechungen mit Vertretern bzw. Verantwortlichen der zuständigen Stellen statt: 

14.02.2022 Startgespräch  

21.07.2022 Abstimmungsgespräch mit dem Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz: mit Marco 

IƛƴǎōŜǊƎŜǊΣ [ŜƛǘŜǊ ŘŜǎ CŀŎƘōŜǊŜƛŎƘǎ нΦп αDŜǿŅǎǎŜǊŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎΣ IƻŎƘǿŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊάΣ 

Carsten Schmidt (zuständig für Genehmigungsverfahren) und Simone Lay  

August 2022 !ǳǎǘŀǳǎŎƘ ǇŜǊ aŀƛƭ Ƴƛǘ bΦ {ǘƻŦŦŜƭǎΣ [ŜƛǘŜǊ ŘŜǎ CŀŎƘōŜǊŜƛŎƘǎ нΦо αDŜǿŅǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊά ŘŜǎ 

Landesamts für Umwelt und Arbeitsschutz bzgl. der Anlagen des EVS 

02.02.2023 Abstimmungsgespräch mit dem Entsorgungsverband Saar: mit Prof. Dr. Ing. Ralf Hasselbach 

und Christian Böhm  
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17.10.2023 Austausch per Mail mit Marco Hinsberger (LUA) zu technischen Hochwasserschutzanlagen 

an der Prims, der Gewässerunterhaltung an der Prims sowie zur Talsperre Nonnweiler 

24.01.2024 Telefonischer Austausch mit Günter Schnur, Betriebsleiter der Talsperre Nonnweiler 

14.02.2024 hǊǘǎǘŜǊƳƛƴ ǳƴŘ bŀŎƘōŜƎŜƘǳƴƎ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ α.ŜǊƎǎǘǊŀǖŜκ !ǳŦ ŘŜƳ .ŜǊƎά in Piesbach 

02.04.2024 Interne Ortsbegehungen zur Ergänzung der Defizitanalyse und Maßnahmenentwicklung  

13.03.2024 Abstimmungsgespräch zur Defizitanalyse, offenen Fragen und zur Maßnahmenentwicklung 

mit Vertretern der Gemeinde Nalbach (Zuständige für Gewässerunterhaltung, Tiefbau, 

Katastrophenschutz), dem Abwasserzweckverband Nalbach, der Freiwilligen Feuerwehr 

Nalbach und dem Forst 

02.05.2024 Abstimmungsgespräch mit Isabell Zech (Referat E/2, Wasser, Abwasser im Ministerium 

Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz) zu Maßnahmen der 

Hochwasservorsorge an der Prims und zu Fördermöglichkeiten von mobilen 

Hochwasserschutzanlagen 

03.06.2024 1. Ortstermin mit Vertretern der Gemeinde und der Firma Arweiler zu den Weiheranlagen 

in der Primsaue 

18.06.2024 2. Ortstermin mit Vertretern der Gemeinde und der Firma Arweiler zu den Weiheranlagen 

in der Primsaue  

18.06.2024 Ortsbegehung mit dem Forst 
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2 Örtliche Gefährdungsanalyse  

 Gefährdungsanalyse Hochwasser 

Das Saarland stellt Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten als Informationsgrundlage über die 

hochwassergefährdeten Flächen entlang der Prims und das Ausmaß der dort vorhandenen Risiken öffentlich 

zur Verfügung. Durch die Karten soll erreicht werden, dass die kommunalen Gebietskörperschaften ihre 

Hochwasservorsorgemaßnahmen verbessern und dass die betroffene Bevölkerung eines 

hochwassergefährdeten Gebietes von vornherein Schadenspotenzial reduziert oder Schäden ausschließt. Die 

Hochwassergefahren- und -risikokarten stehen im Geoportal unter geoportal.saarland.de zur Ansicht und 

zum Download zur Verfügung. 

Die Überschwemmungsgebiete (ÜSG) wurden 2018 neu ermittelt und festgesetzt. Die bis dato bestandenen 

ÜSG wurden ermittelt, αƛndem die Grenzen der tatsächlich eingetretenen Höchstwasserstände kartiert und 

festgesetzt wurden. Heute ist den festzusetzenden Überschwemmungsgebieten mindestens ein HQ100 

zugrundezulegenΦά όMUV (2018), S. 12). Aus diesem Grund kann es in den Karten zu Abweichungen 

gekommen sein.  

2.1.1 Prims 

Die Saar ist das Hauptgewässer für das Saarland, die wichtigsten Nebengewässer sind die Blies, die Nied und 

die Prims. Im Hochwasserrisikomanagementplan werden die Gefährdungen für die Schutzgüter 

αaŜƴǎŎƘƭƛŎƘŜ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘάΣ α²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘά ǳƴŘ α¦ƳǿŜƭǘάΣ ƎŜƳŅǖ ŘŜǊ DŜŦŀƘǊŜƴ- und 

Risikokartierung benannt und hier nachfolgend zitiert (vgl. MUV (2015), S. 149ff). 

Körprich 

In Körprich sind bei HQ100 ca. 330 Personen und bei HQextrem ca. 500 Personen durch Hochwasser 

betroffen. Innerhalb der Ortslage Körprich wird die Prims zwischen den parallel zum Gewässer verlaufenden 

{ǘǊŀǖŜƴ αIǸǘǘŜǊǎŘƻǊŦŜǊ {ǘǊŀǖŜά-α5ƛƭƭƛƴƎŜǊ {ǘǊŀǖŜά ŀƳ ǊŜŎƘǘŜƴ ¦ŦŜǊ ǳƴŘ α[ŜōŀŎƘŜǊ {ǘǊŀǖŜά-α¦ŦŜǊǎǘǊŀǖŜά ŀƳ 

linken Ufer eingeengt. Bei HQextrem, und auch bei HQ100, tritt die Prims aber bereits auf Höhe der 

IƻƳǊƛŎƘǎǘǊŀǖŜ ǸōŜǊ ŘŜƴ {ǘǊŀǖŜƴŘŀƳƳ ŘŜǊ αIǸǘǘŜǊǎŘƻǊŦŜǊ {ǘǊŀǖŜά ǳƴŘ ǎǘǊǀƳǘ ǇŀǊŀƭƭŜƭ ŘŀȊǳ ǸōŜǊ ŘƛŜ 

dahinter liegenden Siedlungsflächen. Diese Abflussmengen strömen weiter unterhalb über die Dillinger 

Straße wieder der Gewässeraue zu. Im linken Vorland sind die Siedlungsflächen zwischen Gewässer und 

Lebacher Straße, Uferstraße und Bahnhofstraße überschwemmt. 

Lƴ YǀǊǇǊƛŎƘ ƛǎǘ ŘŜǊ DŜǿŜǊōŜōŜǘǊƛŜō α.ŀǳǎǘƻŦŦŜ YŀǊƭ ²ŜȅŀƴŘά ŀƳ !ƳǎŜƭǿŜƎ ǳƴŘ ŘƛŜ YC½-Werkstatt/Tankstelle 

Peter Fürst an der Dillinger Straße 1 bei Extremhochwasser überschwemmt. 

In Körprich gibt es keine Hinweise auf ein Umweltrisiko bei Hochwasser. 

Nalbach 

In Nalbach sind bei HQ100 ca. 380 Personen und bei HQextrem ca. 510 Personen durch Hochwasser 

betroffen. Die Prims ufert in ihrer sehr breiten und flachen Gewässeraue im Bereich Nalbach bis zu rd. 800m 

aus und überschwemmt vor allem die Verkehrswege und Siedlungsflächen im linken Vorland. Zu den 

betroffenen Bereichen zählen die Saarwellinger -, Bilsdorfer-, Nassauer- und Bruchstraße. Im rechten Vorland 

werden die Siedlungsflächen entlang der Mittelstraße auf einer Länge von rd. 350 m ab Höhe Rathaus 

überschwemmt. Zudem ufert die Prims bei Extremhochwasser im Bereich der Enspfuhlstraße aus und 

erreicht auch hier einige Siedlungsflächen. 

In der Gemeinde Nalbach existieren in den einzelnen Löschbezirken interne Einsatzpläne für den 

Hochwasserfall. Um die Bevölkerung für das Thema Hochwasser zu sensibilisieren, werden 

Informationsveranstaltungen durch die Gemeinde angeboten.  

Lƴ bŀƭōŀŎƘ ƭƛŜƎŜƴ ƳŜƘǊŜǊŜ DŜǿŜǊōŜōŜǘǊƛŜōŜ ƛƳ «ōŜǊǎŎƘǿŜƳƳǳƴƎǎƎŜōƛŜǘΦ .ŜǘǊƻŦŦŜƴ ǎƛƴŘ α5ŜǊ 

CƭƛŜǎŜƴƭŀŘŜƴά ŀƴ ŘŜǊ bŀǎǎŀǳŜǊ {ǘǊŀǖŜΣ ŘŜǊ w9²9-Markt an der Bruchstraße, die Fa. HC Dachtechnik sowie 
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ein Omnibusvertrieb an der Saarwellinger Straße, kleinere Flächen der an der Eisenbahnstraße liegenden 

Gewerbebetriebe sowie der Saarwellinger Standort der Gebr. Arweiler (Sand-, Kies- und Hartsteinwerke). 

In Nalbach gibt es keine Hinweise auf ein Umweltrisiko bei Hochwasser. 

2.1.2 Gewässer 3. Ordnung im Gemeindegebiet 

Die Abb. 2 zeigt die Gewässer 3. Ordnung und deren Einzugsgebiete im Gemeindegebiet. 

Starkregenereignisse bringen die kleineren Gewässer besonders schnell zum Ansteigen und Ausufern, sodass 

gerade von vermeintlich kleinen und harmlosen Bächen ein hohes Gefahrenpotenzial ausgehen kann. 

Besonders dort, wo die Gewässer bis an die Böschungen genutzt oder bebaut sind, und wo Zwangspunkte, 

wie Brücken und Durchlässe oder innerörtliche Verrohrungen den Abflussquerschnitt einengen bzw. die 

Gewässer keinen offenen, überirdischen Verlauf mehr haben. An diesen Stellen treten die Bäche dann 

spätestens über und fließen der Topographie folgend, oftmals ihrem früheren offenen Verlauf entsprechend, 

durch die Ortslagen und können hohe Schäden anrichten.  

Besonders kritische Bereiche für die innerörtliche Bebauung bestehen an den innerörtlichen Zwangspunkten 

der Nebengewässer, wie in der Defizitanalyse in Kapitel 3 dargestellt. Für die Gewässerunterhaltung an 

Gewässern 3. Ordnung ist die Gemeinde zuständig, siehe hierzu auch das Kapitel 2.3. Die Tab. 1 zeigt die 

Gewässer 3. Ordnung im Gemeindegebiet. 

Abb. 2: Gewässereinzugsgebietsgrößen in der Gemeinde Nalbach 



Konzept zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge für die Gemeinde Nalbach 
 

13 

Tab. 1: Gewässer 3. Ordnung im Gebiet der Gemeinde Nalbach 
(Datenquelle: Geoportal Saarland) 

Gewässer-
kennziffer 

Name  
(örtliche Bezeichnung) 

26469682 Bärengräth 

26469184 Brackenhümes 

26469662 Breimschbachgräth 

2646962 Dreifgräth 

26469192 Enzenbach 

2646954 Etzelbach 

26469542 Etzelbachgräth 

26469546 Flatenbach 

2646918 Herrnbach 

26469186 Hüttenbergbach 

2646972 Kindelfloß 

26469518 Namenloses Gewässer 

264694 Namenloses Gewässer 

264694 Namenloses Gewässer 

264691332 Namenloses Gewässer 

264692 Piesbach 

2646924 Piesbach 

2646914 Piesbacher Aschbach 

2646 Prims 

264696 Rondelbach 

2646968 Zimmerbach 
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 Gefährdungsanalyse Starkregen 

Mit dem vorliegenden Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept werden auch die erstmals erstellten 

Starkregengefahrenkarten für die Gemeinde veröffentlicht. Diese wurden projektbegleitend erstellt. Für die 

Erarbeitung der Defizitanalyse, zur Identifikation von Problembereichen und neuralgischen Punkten diente 

ein Vorentwurf der Karten bereits bei den Ortsbegehungen (siehe Kapitel 1.5), der Vorentwurf wurde 

außerdem bei den Bürgerveranstaltungen vorgestellt und erläutert (siehe Kapitel 1.6). 

Entsprechend der Leistungsbeschreibung zur Erstellung der Starkregengefahrenkarte dient diese der 

Identifikation gefährdeter und kritischer Bereiche in der Gemeinde und beinhaltet u.a.: 

ω Wassertiefen und Ausdehnung der Überschwemmung im Projektgebiet im Lage- und Detailplan 

ω Fließgeschwindigkeiten und Fließrichtung im Lage- und Detailplan 

ω Verschnitt von Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten für die Risikobewertung 

ω Hochwassergefährdungskarte für ein HQ100 

In Nalbach wird eine vereinfachte 2D-Überflutungsberechnung verwendet. Hierbei werden einzelne Terme 

der 2D-tiefengemittelten Strömungsgleichungen, auch bekannt als "Flachwassergleichungen", 

vernachlässigt, um den Aufwand für die Modellerstellung zu reduzieren und die Simulationszeit zu verkürzen. 

Die Berücksichtigung der Kanalisation wird nicht vorgenommen, da angenommen wird, dass sie bei solchen 

Regenereignissen keine signifikante Rolle spielt. Im Gegensatz zur vereinfachten rein topografischen 

Geländeanalyse ermöglicht die vereinfachte Überflutungsberechnung die Simulation von Wassertiefen, 

Fließwegen und Fließgeschwindigkeiten für beliebige Niederschlagsszenarien, die auch grafisch dargestellt 

werden können. Hierzu werden für jede Ortschaft separater Lagepläne sowie entsprechende Detailpläne 

erstellt, um die Ergebnisse darzustellen. Um weitere überflutungsgefährdete Bereiche aus Überflutungen 

eines Fließgewässers zu ergänzen, werden die bereits vorhandenen Hochwassergefahrenkarten (HWGK) mit 

der Starkregengefahrenkarte in einem separaten Kartenblatt kombiniert. Da die Ursache der Überflutung 

der jeweiligen Hochwasserart unterschiedlich ist, sollten entsprechende Maßnahmen für die jeweilige 

Hochwasserart mit dem Blick auf das Ganze entwickelt werden.  

Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei den Ergebnissen um ein Modell handelt. Hintergrund einer 

Simulation ist es, sich bestmöglich an die Realität über verschiedenste Randbedingungen und diverse 

Parameter anzunähern. Es wird also im Modell ein bereits schon einmal aufgetretenes Starkregenereignis 

simuliert. Allerdings wird sich dasselbe Ereignis niemals an identischer Stelle, Intensität und gleicher Dauer, 

wie es schon einmal real aufgetreten ist, ereignen. Dennoch liefern die Ergebnisse der Simulation belastbare 

Aussagen über das Entstehen und Verhalten von Hochwasser durch Starkregenereignisse.  

Zum Verfahren der Erstellung der Starkregengefahrenkarten und zur Erläuterung der Methoden, der 

eingesetzten Software und der getroffenen Annahmen sowie der Darstellung in den Karten wurde ein 

eigenständiger Bericht angefertigt. Dieser Bericht und die erstellten Starkregengefahrenkarten liegen diesem 

Konzept in den Anlagen bei. 

Die Karten dienen auch Privatpersonen als Hilfestellung zur Ermittlung der Gefährdungssituation im 

Wohnumfeld und am eigenen Grundstück/ Gebäude, um anschließend die Eigenvorsorge gegen Hochwasser 

und Starkregen zu überprüfen und Maßnahmen zum eigenen Schutz zu ergreifen (siehe hierzu auch Kapitel 

4).  
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 Gewässerunterhaltung, Außengebietsentwässerung und Teichanlagen 

2.3.1 Gewässer 3. Ordnung 

Das Saarländische Wassergesetz (SWG) definiert in der Fassung vom 30. Juli 2004 in § 3 (1) Abs. 3, dass 

αDŜǿŅǎǎŜǊ ŘǊƛǘǘŜǊ hǊŘƴǳƴƎΥ ŀƭƭŜ ŀƴŘŜǊŜƴ ƻōŜǊƛǊŘƛǎŎƘŜƴ DŜǿŅǎǎŜǊά ǎƛƴŘΣ ŘƛŜ ƴƛŎƘǘ .ǳƴŘŜǎǿŀǎǎŜǊǎǘǊŀǖŜƴ όмΦ 

Ordnung) oder in dem Gesetz beiliegenden Verzeichnis zu den Gewässern 2. Ordnung enthalten sind. 

DŜƴŜǊŜƭƭ ŀƭǎ DŜǿŅǎǎŜǊ ƎŜƭǘŜƴ ŘƛŜ αώΧϐ ƴŀǘǸǊƭƛŎƘŜƴ ǳƴŘ ƪǸƴǎǘƭƛŎƘŜƴ ƻōŜǊƛǊŘƛǎŎƘŜƴ DŜǿŅǎǎŜǊ Ƴƛǘ !ǳǎƴŀƘƳŜ 

des wild abfließenden Wassers und der staatlich anerkannten Heilquellen [Χϐά Ϡ о όмύΦ Weiter ist 

festgeschrieben ƛƴ Ϡ о όоύΥ αNatürliche Gewässer sind Gewässer, deren Bett auf natürliche Weise entstanden 

ist. Ein natürliches oberirdisches Gewässer gilt als solches auch nach künstlicher Veränderung oder 

Verlegung. Künstliche Gewässer haben ein künstlich angelegtes Gewässerbett. Als künstliche Gewässer 

gelten insbesondere Triebwerkskanäle, Hafengewässer, Baggerseen sowie Be- und Entwässerungskanäle.ά 

Siehe dazu auch die Übersichtskarte der Einzugsgebiete und die Tabelle zu Gewässern 3. Ordnung im 

Gemeindegebiet in Kapitel 2.1.2. 

2.3.2 Gewässerunterhaltung und Zuständigkeiten 

Unterschieden werden muss insgesamt zwischen Gewässerunterhaltung des Fließgewässers (Sicherstellung 

des funktionsfähigen Normalwasserabflusses), der Anlagenunterhaltung von Bauwerken (bspw. Brücken, 

Wehre, Durchlässe, Verrohrungen, Teichanlagen), für die immer der zuständig ist, dem das Bauwerk gehört 

(oder dient) und der Verkehrssicherungspflicht, die auch den privaten Gewässeranliegern obliegt. 

§ 59 SWG (Saarländisches Wassergesetz) όȊǳ Ϡ ос ²IDύ ǊŜƎŜƭǘ ŘŀȊǳ ǿƛŜ ŦƻƭƎǘΥ αDer Eigentümer einer Anlage 

in oder an einem Gewässer hat dem zur Erfüllung der Unterhaltungspflicht Verpflichteten die vermehrten 

Kosten der Gewässerunterhaltung zu ersetzen, soweit sie durch das Vorhandensein der Anlage bedingt sind. 

Im Streitfall setzt die untere Wasserbehörde den Kostenbeitrag nach Anhören der Beteiligten fest.ά 

Die besonderen Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiete, die für die Anlieger dort 

bestehen, sind in Kapitel 4.3.2 zusammengefasst. 

Meldung von hochwasserkritischen Zuständen an den Gewässern können durch die Anlieger direkt an die 

Gemeinde erfolgen. 

2.3.3 Gewässerunterhaltung an Gewässern 3. Ordnung 

Für die Gewässerunterhaltung an Gewässern 3. Ordnung ist die Gemeinde zuständig. Nach § 4 SWG gehören 

die Gewässer den Eigentümern der Ufergrundstücke. Die Gemeinde kann gemäß § 57 (2) SWG unter 

bestimmten Voraussetzungen (Niederschlagsgebiet bis zu 10 km², geringe wasserwirtschaftliche Bedeutung) 

die Unterhaltungslast per Satzung auf die Eigentümer bzw. Anlieger der Gewässer 3. Ordnung übertragen; 

liegen keine entsprechenden Satzungen vor, ist die Gemeinde die Unterhaltungspflichtige. 

Dies sollte auch beibehalten werden, um eine Gewässerunterhaltung zielgerichtet für die gesamten 

innerörtlichen Fließstrecken als Gemeinde durchführen und einen Zielzustand erhalten zu können. 

2.3.4 Schwierigkeiten und Anforderungen an die Gewässerunterhaltung 

Gewässerunterhaltung besteht überwiegend aus der Lösung aktuell aufgetretener unvorhergesehener 

Ereignisse oder Eingaben betroffener Gewässeranlieger und wird daher punktuell verstanden. Das 

Gewässersystem als prozessgestaltendes Ganzes steht nicht im Fokus. Zum Beispiel findet ein 

Geschiebemanagement innerhalb eines Gewässersystems oder zwischen verschiedenen Gewässersystemen 

gemeindeübergreifend nicht statt. Somit werden in erheblichem Umfang ökologische und finanzielle 

Ressourcen nicht genutzt. 

Oft sind die Zuständigkeiten für den Mehraufwand der Gewässerunterhaltung durch andere Baulastträger 

nicht geklärt und die komplexen Wirkungszusammenhänge an Bauwerke nicht untersucht und 
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kommuniziert. Relevante Bestandsdaten liegen an verschiedensten Stellen und Verwaltungen vor, sind aber 

nicht für die Zwecke der Gewässerunterhaltung aufbereitet und in einem System digital und georeferenziert 

zusammengestellt. 

5ƛŜ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ŀƴ DŜǿŅǎǎŜǊǳƴǘŜǊƘŀƭǘǳƴƎ ǾŜǊŅƴŘŜǊƴ ǎƛŎƘ ŦƻǊǘƭŀǳŦŜƴŘΦ {ǘŀƴŘ ŦǊǸƘŜǊ Řŀǎ αtǳǘȊŜƴά ŘŜǊ 

ausgebauten Gewässer und das Roden gewässerbegleitender Gehölze im Vordergrund, stehen heute vor 

allem ökologische Anforderungen an Fließgewässer im Vordergrund. Aus Gewässerrenaturierungen 

entstehen neue und andere Anforderungen an die Gewässerunterhaltung. Hier fehlt bei den 

Verantwortlichen und bei den Ausführenden vielfach das erforderliche Wissen und Fähigkeiten. Neue 

Anforderungen und Handlungsbedarfe, die sich aus klimatischen Veränderungen ergeben (z.B. Folgen von 

Starkregenereignissen) werden nicht ausreichend durch die Gewässerunterhaltung berücksichtigt. 

Durch eine ordnungsgemäße und zielgerichtete Gewässerunterhaltung lässt sich besonders in den 

starkregen- und hochwasserabflusskritischen Bereichen der bebauten Ortslagen ein wirkungsvoller Beitrag 

zur Hochwasservorsorge an den Gewässern 3. Ordnung erreichen. Vor allem in den Gewässerabschnitten 

vor Verrohrungen, Durchlassbauwerken, Brücken und den Einlassbereichen in innerörtliche Verrohrungen 

entsteht bei Starkregen und durch die rasch ansteigenden Wasserständen an den kleinen Gewässern schnell 

eine Gefährdung der umliegenden Bebauung durch die Ausuferung der Gewässer, die durch eine 

regelmäßige Kontrolle und Pflege sowie Unterhaltung dieser Bereiche reduziert werden kann.  

Um die Aufgaben der Gewässerunterhaltung für die Gewässer 3. Ordnung durch die Gemeinde besser 

strukturieren und bewältigen zu können, empfiehlt sich die Aufstellung eines 

Gewässerunterhaltungskonzepts, dass die Gewässerabschnitte innerhalb und oberhalb der 

Siedlungsbereiche betrachtet und Zielzustände für die Gewässerunterhaltung festlegt sowie besonders 

kritische Bereiche benennt und für diese entsprechende Kontroll- und Unterhaltungsintervalle festlegt. 

Damit soll eine hochwasservorsorgende Gewässerunterhaltung forciert werden, die in den vulnerablen 

Fließabschnitten den Bewuchs und die Gehölze im Gewässer und in den Böschungen besonders im Auge 

behält und die Durchlassbauwerke freihält. In den Unterhaltungskonzepten soll ς natürlich im Einklang mit 

den Bestimmungen des Wasserhaushaltgesetzes und unter Berücksichtigung der ökologischen Funktion 

eines Gewässers ς genau definiert werden, in welcher Art und Weise die einzelnen Fließabschnitte 

kontrolliert, bearbeitet und unterhalten werden sollen. 

Eine durchgehende Dokumentation der Gewässerunterhaltung sowie ein Monitoring der Fließgewässer 

insgesamt finden aktuell nicht statt. Somit werden Prozesse (Gewässerdynamik, Änderungen der 

Umfeldnutzungen etc.) nicht frühzeitig erkannt, so dass die Gewässerunterhaltung nur auf die Folgen von 

Prozessen reagiert, anstatt auf die Prozesse Einfluss zu nehmen (proaktive, prozessgesteuerte 

Gewässerunterhaltung). 

2.3.5 Teich- und Weiheranlagen 

Das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz ist für die Kontrolle der privaten Teich- und Weiheranlagen 

zuständig. Der Eigentümer der Anlagen wiederum ist für die Unterhaltung der Anlage zuständig, auch wenn 

diese im Hauptschluss eines Gewässers 3. Ordnung liegt. Dem Eigentümer obliegt außerdem der 

ordnungsgemäße Betrieb der Anlage und dass von ihr keine Gefahr für Unterlieger ausgeht, etwa durch eine 

beeinträchtige Standsicherheit der Böschungen und Dämme.  

Die Gemeinde soll durch gezielte Ansprache und Information der Anlageneigentümer dazu aufrufen und 

sensibilisieren, den Zustand und die Standsicherheit der Anlagen zu überprüfen. Altanlagen können ggf. je 

nach Lage und Art einen Beitrag zur Hochwasserrückhaltung leisten. Wenn sie durch die Gemeinde erworben 

werden, kann eine ökologische Umgestaltung sowie die Verlegung in den Nebenschluss des Gewässers durch 

das Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz gefördert werden. 
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2.3.6 Außengebietsentwässerung: Verbesserung von Einlassbauwerken 

Bei den Ortsbegehungen zur Erarbeitung des vorliegenden Konzeptes sind an einigen Stellen der 

betrachteten Ortslagen Defizite aufgenommen worden, die durch baulich ungünstig ausgeführte, 

unterdimensionierte oder auch kaum zu unterhaltende und dadurch nahezu funktionsunfähige 

Einlaufbauwerke ausgingen. Diese lagen an Entwässerungsgräben und vor Bachverrohrungen und führen bei 

Verstopfung und Überlastung mitunter zu direktem Abfluss über Straßen und Wege oder flächig abfließend 

in die bebauten Ortslagen. 

Als Empfehlung für die Ausbildung von Rechen an Einlaufbauwerken nach DIN 19661, dem ATV Handbuch 

Kanalisation sowie der LUBW Arbeitshilfe zur DIN 19200 werden genannt: 

ω Vorrechen als Grobrechen bei erwartbarem Transport grober Schwimmstoffe 

ω Haupt- bzw. Feinrechen 

o Schrägstehend mit seitlicher Einströmmöglichkeit (Neigung 1:1 oder flacher) 

o Stababstand 100 - 120 mm 

o Abnehmbarer Gitterrost mit Stababstand von max. 40 mm 

o Freier Durchflussquerschnitt (Schlupf) unter dem Rechen von 120 - 200 mm 

ω Herstellung einer Unter-, Um- und Überströmbarkeit durch dreidimensionale bauliche Ausführung 

(vgl. BUSCHLINGER 2015, S.28). In Abb. 3 sind Beispiele für optimierte Einlassbauwerke dargestellt. 

Bei Einlaufbauwerken handelt es sich um Bauwerke, die für den speziellen Einsatzfall geplant werden 

müssen. Hierbei sind neben den kleinräumigen Verhältnissen (Schachttiefe, Lage im Verkehrsraum/neben 

dem Verkehrsraum, Längsgefälle, Kanaldurchmesser, Längsgefälle des Kanals, unterhalb befindliche kritische 

Bebauung) auch einzugsgebietsbezogene Kennwerte zu berücksichtigen: Größe und Struktur des 

Einzugsgebietes, Landnutzung, Belastung mit Geröll und Treibgut etc. 

Keinesfalls ist es hinreichend, vor ein vorhandenes Bauwerk einfach einen Schrägrost zu installieren. 

Eventuell von dem Bauwerk ausgehende Gefahren (Überflutungsschäden etc.) können Haftungsansprüche 

auslösen, vor allem dann, wenn die einschlägigen Regelwerke nicht oder nicht vollständig beachtet werden. 

Dieses vorangestellt, lassen sich generalisiert folgende Anforderungen definieren: 

ω Die Rechenfläche ist deutlich größer zu wählen als der Rohrquerschnitt des abgehenden Kanals. 

ω Der freie Querschnitt eines Rechens ist deutlich größer zu wählen als die Kanalquerschnittsfläche. 

ω Zwischen Rechen und Kanal befindet sich ein Betonschacht. 

Abb. 3: Beispielhafte Verbesserung von Einlaufbauwerken an Gräben und vor Verrohrungen 
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ω Der Rechen befindet sich in einem ausreichenden Abstand zum Kanaleinlauf und wird nicht unmittelbar 

dem Kanal vorgesetzt. 

ω Der Rechen wird aus verzinktem Bandeisen gefertigt, dessen schmale Seite vom Wasser angeströmt 

wird. 

ω Der Rechen wird so ausgeführt, dass er bei extremen Wasseranfall auch von oben geflutet werden kann. 

ω Die Rechenneigung sollte in der Regel 1:3 oder flacher betragen. 

ω Die Abstände der Flacheisen betragen in der Regel je nach Bauwerksgröße, Einzugsgebiet und Belastung 

mit Geröll oder Treibgut zwischen 4 und 10 cm. 

ω Der Rechen ist deutlich breiter als der Grabenquerschnitt. 

ω Die Grabensohle sollte unmittelbar vor dem Rechen gepflastert sein. 

ω Ggfs. ist ein Geröll- oder/und Sandfang zu integrieren. 

ω Der Einlaufbereich sollte durch einen Kragen gefasst sein. 

ω Auf der Geländeoberfläche über der Verrohrung sollte ein Notabflussweg vorhanden sein. 

Generell sind Einlaufbauwerke strömungstechnisch günstig auszubilden, um Verwirbelungen gering zu 

halten (Minimierung der Eintrittsverluste). Neben der baulichen Ausführung ist zudem wichtig zu beachten, 

dass sich die Bauwerke gut unterhalten und reinigen lassen und auch im Ereignisfall noch Maßnahmen zur 

Freihaltung und Räumung des Bauwerks möglich sind. 
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 Gefährdungsanalyse Bodenerosion von Ackerflächen 

Im Zusammenhang mit Starkregen führt Bodenerosion zu teils massivem Bodenabtrag, der in die bebauten 

Ortslagen eingetragen wird und das Schadensbild deutlich erhöhen kann. Wind und Wasser bewirken eine 

Erosion, das heißt eine Lockerung und einen Abtrag des Bodenmaterials, besonders bei entsprechend 

anfälligen Kulturarten, die erst spät nach Aussaat eine erosionsschützende Bodenbedeckung aufweisen. 

Auch die Bodenbearbeitung und die Vegetationsdichte sind Faktoren, die sich auf die Erosionsanfälligkeit 

auswiǊƪŜƴΦ bŀŎƘ !ƴƎŀōŜƴ ŘŜǎ ¦ƳǿŜƭǘōǳƴŘŜǎŀƳǘŜǎ Ǝƛƭǘ ŀƭǎ CŀǳǎǘŦƻǊƳŜƭΥ αwŜƎŜƴŜǊŜƛƎƴƛǎǎŜ Ƴƛǘ ƳŜƘǊ ŀƭǎ ȊŜƘƴ 

aƛƭƭƛƳŜǘŜǊ όмл [ƛǘŜǊύ bƛŜŘŜǊǎŎƘƭŀƎ ŀǳŦ ŜƛƴŜƳ vǳŀŘǊŀǘƳŜǘŜǊ ƪǀƴƴŜƴ .ƻŘŜƴŜǊƻǎƛƻƴ ŀǳǎƭǀǎŜƴά όǾƎƭΦ 

Umweltbundesamt 2020). 

α5ƛŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜ 9ǊƻǎƛƻƴǎƎŜŦŅƘǊŘǳƴƎ ŘŜǊ ǎŀŀǊƭŅƴŘƛǎŎƘŜƴ !ŎƪŜǊŦƭŅŎƘŜƴ ǿǳǊŘŜ ƛƳ ½ǳƎŜ ŘŜǊ 9ǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǊ 

saarländischen Erosionsschutzverordnung ermittelt und leitet sich aus Daten der Bodenschätzung, der 

Hangneigung und -länge sowie aus Niederschlagsdaten ab. ώΧϐ 5ŜƳƴŀŎƘ ǎƛƴŘ ǊǳƴŘ по҈ ŘŜǊ ǎŀŀǊƭŅƴŘƛǎŎƘŜƴ 

Ackerschläge erosionsgefährdet: 16% der Ackerschläge weisen eine Erosionsgefährdung durch 

Niederschläge auf (CCWasser-1). 27% der Ackerschläge sind stark wassererosionsgefährdet (CCWasser-2). 

ώΧϐ 5ŜǘŀƛƭƭƛŜǊǘŜǊŜ Auskünfte zur Erosionsgefährdung von Flächen können Landwirte beim Landesamt für 

Agrarwirtschaft und Landentwicklung (LAL) erhalten. Einen allgemein zugänglichen Überblick über die 

Erosionsgefährdung landwirtschaftlicher Flächen bietet auch das saarländische Geoportal: 

http://geoportal.saarland.de. (MWW und MUEV (2011), S. 3). Einen Ausschnitt der Karte für das 

Gemeindegebiet zeigt Abb. 4. 

Zur Vermeidung von Bodenerosion können verschiedene Parameter angepasst werden, in der Regel müssen 

verschiedene Faktoren zusammenspielen, um Erosion wirksam zu unterbinden. Schutzmaßnahmen sind 

bspw. (vgl. Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 2006 und MWW und MUEV (2011), S. 3f): 

Abb. 4: Kartierung von Ackerflächen gemäß CCW-Erosionsgefährdungsklassen 2024 in der Gemeinde 
(Quelle: Geoportal Saarland) 
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ω Minimierung der Zeitspannen ohne Bodenbedeckung 

ω Vermeidung des Anbaus von Hackfrüchten nach konventioneller Bearbeitung ohne Bodenbedeckung 

ω Einschalten von Untersaaten und Zwischenfrüchten in den Prozess der Fruchtfolge 

ω Ausbringung von Strohmulch zum Schutz des Bodens vor der Energie des aufprallenden Regens 

ω Konservierende Bodenbearbeitung oder Direktsaatverfahren 

ω Aufbau und Erhalt einer guten Bodenstruktur 

ω Vermeidung von Bodenschadverdichtung und -verschlämmung (keine Bearbeitung eines zu feuchten 

Bodens, keine zu feine Bearbeitung) 

ω Einsatz von Grubbern, Scheibeneggen oder zapfwellengetriebenen Geräten in der 

Grundbodenbearbeitung, wodurch mehr Pflanzenreste an der Bodenoberfläche verbleiben 

ω Gewährleistung einer guten Humusversorgung des Bodens über Ernterückstände, Gründüngung und 

organische Düngung in Form von Stallmist, Gülle, Kompost oder Klärschlamm, zur Stabilisierung des 

Bodengefüges und zur Steigerung des Wasseraufnahmevermögens 

ω Kalkung des Bodens zur Förderung der Krümelstruktur und dadurch zur Vorbeugung einer 

Verschlämmung und Verkrustung der Bodenoberfläche 

ω Höhenlinienparallele Bearbeitung 

ω Verkürzung der Hanglängen  

ω Konservierende Bodenbearbeitung oder Direktsaatverfahren 

ω Anlage von Filterstreifen aus Gras oder Gehölzen 

ω Vermeidung von Fremdwasserzutritt 
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 Gefährdungsanalyse Forst 

Viele Flächen oberhalb der Ortslagen und mit Abflussrichtung zum Siedlungsbereich sind bewaldet und liegen 

damit im Einzugsgebiet von Oberflächenabfluss, der bei Starkregen abflusswirksam für die Bebauung wird. 

α²ŅƭŘŜǊ ƘŀōŜƴ ŜƛƴŜƴ ŜƴǘǎŎƘŜƛŘŜƴŘŜƴ 9ƛƴŦƭǳǎǎ ŀuf den Abfluss von Wasser aus dem Wald und auf die Trink- 

und Brauchwasserversorgung über die Neubildung von Grundwasser. Durch das Brechen der 

Niederschlagsenergie im Kronenraum und durch günstige Bodeneigenschaften für die Infiltration und 

Bodenwasserspeicherung haben naturbelassene Wälder per se ein höheres, aber standortsabhängiges 

Wasserrückhaltevermögen (Retentionspotenzial) und leisten dadurch einen Beitrag zum dezentralen 

IƻŎƘǿŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊΦά ό{ŎƘǸƭƭŜǊ нлнмΣ ŀǳǎ tŜŎƪ ϧ aŀȅŜǊ мффсΤ {ŎƘǸƭŜǊ нллсΤ .ƻǘǘ н002). 

Sinnvoll ist es bereits dort Maßnahmen zur Wasserrückhalt zu ergreifen, wo bei Starkregen der Abfluss zur 

Ortslage beginnt und sich akkumuliert. Hier bieten der Wald und die Bewirtschaftung im Forst einige 

Möglichkeiten, um für die Bebauung kritischen Abfluss zu reduzieren und zudem die Wasserrückhaltung im 

Wald zu verbessern, was wiederum dem Wald zugutekommt.  

Im Folgenden sind Maßnahmenpotenziale aufgeführt, die der Praxis entnommen sind. Sie entstammen den 

tǊŅǎŜƴǘŀǘƛƻƴŜƴ αHinweise zu Wegebau- und Wegeunterhaltungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der 

Wasserführung und zum Wasserrückhalt in Ergänzung der Empfehlungen der Landesforsten Rheinland-Pfalz 

zum Waldwegebau von 2002ά von Dirk Schubert, Martin Gallus und Gebhard Schüler sowie der Präsentation 

αWasserrückhalt durch angepasste Waldbewirtschaftungά von Prof. Dr. Gebhard Schüler und  der 

Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz. 

Wegbau und Unterhaltungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Wasserführung und des 

Wasserrückhaltes 

ω Das Wegeprofil sollte - auch bei Gefälle -eine breitflächige Entwässerung in den angrenzenden Wald 

ermöglichen, dabei ist das Querprofil grundsätzlich dem er Gelände anzupassen. 

ω Abschlagsmulden sind unerlässlich zur Wege- und Wegebegleitgrabenentwässerung 

o sie sind 1,20 m bis 3 m breit, 

o mindestens 15 cm unter Fahrbahnniveau, 

o trichterförmig zur Talseite/Entwässerungsseite geöffnet, 

o sie verlaufen diagonal zur Wegeachse, 

o sie müssen so häufig angelegt werden, dass auf dem Wege- körper kein Wasser mehr läuft, d.h. 

im Gefälle alle 50 m, in steileren Lagen alle 30 m. 

ω Eine kostengünstigere Alternative zu den teuren und pflegeintensiven Durchlässen sind Rigolen. Sie 

leiten das Wasser aus dem auf der Bergseite verbreiterten und vertieften Wegegraben durch den 

Wegekörper auf die Talseite. Sie sind etwa 2 m breit und verlaufen ähnlich wie die Abschlagsmulden 

diagonal zur Wegelängsachse. 

ω Ausreichend große Flut-, Versickerungs- oder Verdunstungsmulden können auf weniger durchlässigen 

Böden oder in ungünstigen Lagen (Steillagen, Kerbtäler) überschüssiges Wasser aufnehmen. Bei hohem 

Wasseranfall und geringer Versickerungsleistung können mehrere Flutmulden hintereinander vernetzt 

angelegt werden. 

ω Ausgefahrene Wege kanalisieren das oberflächig abfließende Wasser, und es ist oft nicht möglich, dieses 

in den benachbarten Waldbeständen zu versickern. Diese Wege sollten entweder aufgelassen werden 

oder mit unbelastetem Erdmaterial verfüllt werden, um ein abgerundetes Querprofil auf dem 

verdichteten neuen Wegekörper herzustellen. 

ω Bei den grundsätzlich wiederkehrenden Wegeinstandhaltungsmaßnahmen, insbesondere im Anschluss 

an Holzerntemaßnahmen und Holzabfuhr, sind überhöhte Bankette zu beseitigen und die Wege mit lang 
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ausgezogenen Spitzgräben nachzuprofilieren. Abschlagsmulden sind ggf. neu auszuformen und 

Flutmulden vom Sediment zu befreien.  

Wasserrückhalt durch angepasste Waldbewirtschaftung 

Maßnahmen Wegenetz 

ω Das Wegeprofil sollte - auch bei Gefälle - eine breitflächige Entwässerung in den angrenzenden Wald 

ermöglichen ς keine trapezförmigen Wegebegleitgräben. 

ω An erster Stelle müssen Wege hinsichtlich ihrer Notwendigkeit beurteilt und ggf. aufgelassen werden. 

ω Versickerungs- und Verdunstungsmulden können auf weniger durchlässigen Böden überschüssiges 

Wasser aufnehmen. 

Maßnahmen zur Verzögerung von Oberflächenwasserabfluss 

ω Wasserableitungen durch Rohrdurchlässe (Dolen) konzentrieren Wasser in linearen Abflüssen (mit 

Tiefenerosion). Daher sollten so viele Durchlässe einen Wegekörper queren, dass sich in bergseitigen 

Gräben kein Wasser ansammelt. Hydrologisch sinnvoller (und preisgünstig) sind Rigolen, die das Wasser 

hangabwärts im Wald versickern lassen. Hangparallele Wege, die den Interflow abschneiden, können 

ŀǳŎƘ ƪƻƳǇƭŜǘǘ ŀƭǎ αwƛƎƻƭŜά ŀǳǎƎŜōŀǳǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

Einsatz von Forstmaschinen 

ω Waldböden dürfen mit schweren Forstmaschinen zur Holzernte und zum Vorliefern von Holz nur auf 

festen Linien (Maschinenwege und Rückegassen -> befahrene Fläche max. 13,5 % = 30 m Abstand, 

Regelabstand = 40 m) fahren, um eine flächige Bodenverdichtung zu vermeiden. Die neueste 

bodenschonende Technik ist einzusetzen. 

ω Alternative Holzernte- und Rücketechniken (z.B. motor-manuelle Holzaufarbeitung und Seilkräne) 

verhindern Bodenschäden und beugen linienhaftem Oberflächenabfluss vor. 

Wegebautechnik und Wasserrückhalt 

Die technische Befahrbarkeit ist nicht mehr gegeben, bei Bodenstrukturveränderungen mit plastischem 

Fließen, bei stehendem Wasser in der Fahrspur, bei Erosion und bei Beeinträchtigung der Waldästhetik. 

Erosion ς  und damit Oberflächenabfluss ς muss durch geeignete Maßnahmen entgegengewirkt werden: 

Rückegassen im hängigen Gelände sind mit diagonalen Wasserrückleitungsmulden in den Wald zu versehen. 

ω einseitige Querneigung der Waldwege zur Ableitung des Wassers in die Waldflächen 

ω Gräben müssen frei von Holz, Laub und Schlagabraum sein, um die Entwässerungseinrichtung 

funktionsfähig zu halten. 

ω Bankette regelmäßig mulchen und abziehen 

ω Gräderwülste beseitigen oder durchstoßen 

ω Wegeprofil erhalten, vor allem nach Rückemaßnahmen 

Förderung biologisch aktiver Böden 

Die Kalkung versauerter Waldböden fördert die biologische Aktivität. Die Wasserspeicherkapazität der Böden 

vergrößert sich so um mehrere l / m2 durch ein intensiveres Feinwurzelwachstum. Durch die Aktivität der 

Makrofauna vergrößert sich die Versickerungsrate um das 4- bis 10-fache gegenüber ungekalkten Böden. 

Renaturierung von Hangbrüchern/ Waldmooren, um Abflussspitzen zu vermeiden 

Gestörte Hangbrücher können αǊŜƴŀǘǳǊƛŜǊǘά ǿŜǊŘŜƴ, bspw. durch den Bau einer Sperre zum Schließen der 

Entwässerungsgräben, Wiedervernässung der Standorte und Wiederbesiedlung mit Torfmoosen. 
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Schutz der Bachauen als natürliche Überflutungs-/ Retentionsräume 

Bachauen müssen im Falle von Sturzfluten und Hochwasserwellen Oberflächenwasser in der gesamten 

Fläche aufnehmen können, so dass Spitzen-Hochwasserwellen gebrochen werden. Die natürliche Struktur 

von Waldbächen und Bachauen muss daher geschützt, gefördert oder wieder hergestellt werden, um ihre 

Wasserrückhalte- Funktion wieder herzustellen, bzw. zu erhalten.  

ω Gewässer im Wald und deren Uferbereiche müssen im Hinblick auf die Fähigkeit zur Wasserretention 

bewertet werden.  

ω Die Renaturierung von Gewässern und Gewässerumgebung beginnt mit der Förderung der 

auentypischen Vegetation. 

ω Die Struktur von Waldbächen und Bachauen kann verbessert werden, z.B. durch den Einbau von 

Querbuhnen aus Weidenruten. Dies sollte sich jedoch auf extensive Eingriffe beschränken, um einer 

Eigendynamik der Gewässer nicht vorzugreifen. (Eingriffe bedürfen einer wasserrechtlichen 

Genehmigung) 

Kleinrückhalte im Wald schaffen 

Dem Hochwasserschutz dienen auch künstliche Kleinretentionsräume (Kleinrückhalt), z.B. wenn 

Wegedämme Fließgewässer kreuzen, in ehemaligen Fischteichen, z.B. in engen Kerbtälern. In einer größeren 

Anzahl hintereinandergeschaltete Rückhaltebecken verzögern auch bei nur geringem Einstauvolumen den 

ungebremsten Abfluss einer Hochwasserspitze. 

ω Kleinrückhalte sollten sich antizyklisch leeren 

ω Eine Durchflussreduzierung durch Dolen bricht Hochwasserspitzen, braucht aber eine gezielte 

Wasserableitung, bzw. einen Überlauf. 

Zur Ausnutzung des Wasserrückhalte- und -speichermögens müssen alle örtlich möglichen Maßnahmen 

ergriffen werden ς und zwar beginnend nahe am Ort der Abflussentstehung. 

Abb. 5: Forstflächen in Eigentümerschaft der Gemeinde Nalbach 
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 Erfahrungen aus vergangenen Ereignissen 

Die einzelnen Ortsteile wurden vor allem durch Starkregenereignisse in den letzten Jahren von 

Überschwemmungen betroffen. Die nachfolgenden Eindrücke zeigen die betroffenen Schwerpunktbereiche. 

  

Abb. 6: Überschwemmungen in Körprich bei vergangenen Ereignissen 
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Abb. 7: Überschwemmungen in Piesbach bei vergangenen Ereignissen 
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Abb. 8: Überschwemmungen in Nalbach bei vergangenen Ereignissen 
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Abb. 9: Überschwemmungen in Bilsdorf bei vergangenen Ereignissen 
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 Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz 

2.7.1 Freiwillige Feuerwehr Nalbach 

Die Freiwillige Feuerwehr Nalbach setzt sich aus vier Löschbezirken aus den vier Ortsteilen zusammen. Den 

Wehren gehören insgesamt 209 Personen an, davon 130 Aktive und zusätzlich 43 Personen in der 

Jugendwehr. 

Auf Starkregen- und Hochwasserereignisse ist die Feuerwehr bereits gut vorbereitet und hat die Alarm- und 

Einsatzplanung aus den Erfahrungen früherer Ereignisse bereits angepasst, sodass für jeden Ortsteil gute 

Kenntnisse über die Abläufe der Ereignisse, seien es klassische Primshochwasser oder starkregeninduzierte 

Hochwasser auch der kleineren Gewässer und wild abfließende Oberflächenwässer, bestehen. Weitere 

Ausführungen zu den Einsatzabläufen und Maßnahmen, die die Gefahrenabwehr betreffen, enthalten die 

Kapitel 3.1.3, 3.1.4 und 3.1.5. Im Anhang des Konzeptes liegen die gesonderten Alarm- und Einsatzpläne für 

die vier Ortsteile bei. 

2.7.2 Kritische Infrastrukturen 

Bei Hochwasser- und Überschwemmungsereignissen sind kritische Infrastrukturen besonders zu schützen. 

Dies sind Einrichtungen und Organisationen, deren Ausfall längerfristige Versorgungsengpässe und 

erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit bedeuten würden. Die Beeinträchtigung der Sektoren 

Energie und Wasser wird dabei als besonders schwerwiegend angesehen, da bei einem langfristigen Ausfall 

dieser Infrastrukturen die Versorgung der Bevölkerung nicht mehr sichergestellt und auch die Durchführung 

der Hochwasser- und Rettungseinsätze gestört werden kann. Bei den Ortsbegehungen wurden sichtbar im 

Überschwemmungsbereich befindliche Einrichtungen der Energieversorgung kartiert.  

Auch durch Starkregenabfluss und bei örtlichen Überschwemmungen nach Starkregen können solche 

Anlagen ausfallgefährdet sein und müssen entsprechend gesichert werden. Die aus den Erfahrungen der 

Vergangenheit sowie im Rahmen der örtlichen Analyse als im Risikobereich von Überflutungen durch 

Starkregen befindliche Anlagen wurden ebenfalls in die Liste der kritischen Infrastrukturen aufgenommen. 

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollte regelmäßig aktualisiert und bei Notwendigkeit 

erweitert werden. Eine gezielte Überprüfung der kritischen Infrastrukturen durch die Betreiber solcher 

Anlagen ist unbedingt zu empfehlen. 

In den ortsbezogenen Maßnahmensteckbriefen in Kapitel 3 sind die erfassten kritischen Infrastrukturen 

aufgeführt. 
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3 Defizitanalyse und ortsspezifische Maßnahmen 

Aus der örtlichen Analyse und im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurden starkregen- und hochwasserkritische 

Bereiche identifiziert und für die Entwicklung und zur Definition von Maßnahmen geprüft. Nachfolgend sind die 

maßnahmenrelevanten Bereiche je Ortslage dargestellt, sie sind entsprechend ihrer Nummerierung auf der 

beiliegenden Maßnahmenkarte zu finden. 

Das Maßnahmenkonzept beinhaltet die abgestimmten, öffentlichen bzw. ortsbezogenen Maßnahmen. 

Darüber hinaus liegen wesentliche Aufgaben für Grundstücks- und Hauseigentümer sowie für die von 

Hochwasser und Überschwemmungen durch Starkregen (potenziell) Betroffenen in der Eigenvorsorge. Diese 

beinhaltet nicht nur den baulichen Überschwemmungsschutz, sondern auch das Wissen um das richtige 

Verhalten vor, während und nach dem Ereignis sowie die Absicherung gegen Hochwasserschäden (siehe 

Kapitel 4). 

Die nachfolgend zusammengefassten Maßnahmentabellen enthält neben der Nennung der Maßnahme und 

dem zuständigen Träger/ Akteur auch eine Gewichtung und einen definierten Umsetzungshorizont.  

Die Gewichtung der Maßnahmen bezieht sich dabei auf die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Umsetzung 

der entsprechenden Maßnahme zur Zielerreichung im Sinne des Hochwasserschutzkonzeptes. Dabei wurde 

dem erwartbaren Aufwand der Maßnahme ihr Nutzen zur Behebung der identifizierten Defizite 

gegenüberstellt.  

Maßnahmenkategorie und Gewichtung der Maßnahmen 

 

In Umsetzung Laufende oder bereits umgesetzte Maßnahme 

Sofortmaßnahme unmittelbar erforderlich 

Priorität hoch 
hoher Wirkungsgrad der Maßnahme / positives Kosten-Aufwand-Verhältnis /  

vordringlicher Bedarf aufgrund hoher Gefährdung im Maßnahmenbereich 

Priorität mittel notwendige Umsetzung/ begleitende Maßnahme zu anderen Projekten 

Priorität 

nachrangig 

sinnvolle Maßnahme / Ergänzung zu weiteren, prioritären Maßnahmen / potenzielle 

Maßnahmen für die Zukunft bzw. Verknüpfung mit weiteren städtebaulichen und 

infrastrukturellen Planungen  

Pflichtaufgabe 

¶ Maßnahmen im originären Zuständigkeitsbereich des Trägers (bspw. 
Gewässerunterhaltung, Gefahrenabwehr) 

¶ Maßnahmen zur Erhöhung der Informations- und Verhaltensvorsorge 

Eigenvorsorge 
¶ Maßnahmen im Rahmen der privaten Eigenvorsorge 

¶ Aufgaben für Grundstückseigentümer und Gewässeranlieger 

Flächennutzung 
Empfohlene Maßnahme für Flächennutzer (Landwirtschaft/ Forst) zur Reduzierung von 

Bodenerosion in starkregengefährdeten Bereichen 



Konzept zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge für die Gemeinde Nalbach 
 

30 

 Prims allgemein 
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Situation Vor allem bei Hochwasser führt die Prims Treibgut und Totholz, dass sich an den Brücken im 

Gemeindegebiet ansammelt, verklaust und die Hochwasserausbreitung an diesen neuralgischen Punkten 

verschärft. So kam es bspw. beim Hochwasserabfluss 2021 zum Zusetzen der Fußgängerbrücke in Bilsdorf 

(Foto oben links) durch Treibgut. Die Verklausungen an der Brücke führten dazu, dass die Prims umläufig 

wurde. Laut Anliegern besteht zudem ein Problem durch abgetriebenes Brennholz von Privatgrundstücken 

und durch den entlang der Prims abgelegten Rückschnitt von Bewuchs und Gehölzen sowie von 

gehäckseltem Material. Zudem wird der Weidenbestand kritisiert. Die Weiden ragen in den 

Abflussquerschnitt und brechen bei entsprechender Größe leicht ab und tragen damit auch zu potenziell 

kritischen Verklausungen bei. 

Unterschieden werden muss am Gewässer zwischen Gewässerunterhaltung des Fließgewässers 

(Sicherstellung des funktionsfähigen Normalwasserabflusses), der Anlagenunterhaltung von Bauwerken 

(bspw. Brücken, Durchlässe, Verrohrungen), für die immer der zuständig ist, dem das Bauwerk gehört 

(oder dient) und der Verkehrssicherungspflicht. Dies bedeutet, dass nicht in allen Bereichen der Prims die 

Zuständigkeit beim Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz liegt, sondern sich dies auf die reinen 

Gewässerabschnitte bezieht. Unmittelbar an den Bauwerken sind die Träger der Bauwerke (bei 

Straßenbrücken bspw. der LfS oder die Betreiber der Wehranlagen) zuständig.  

Die Prims ist in Nalbach ein Gewässer 2. Ordnung und die Unterhaltungslast obliegt dem Saarland bzw. 

LUA. Die Prims wird dabei anhand eines bereits bestehenden Unterhaltungsplans regelmäßig begangen. 

Die Begehungsintervalle liegen in Abhängigkeit des Gefahrenpotenzials an Zwangspunkten zwischen ¼-

jährlich (Zwangspunkte in Ortslagen) und 5 Jahren (naturnahe Außerortslagen). Die Ergebnisse der 

Begehungen werden in Begehungsprotokollen dokumentiert. Sofern erforderliche Maßnahmen 

festgestellt werden, beauftragt das LUA Dritte mit der Umsetzung bzw. informiert die zuständigen 

Anlagenbetreiber (z.B. bei Brückenbauwerken, Wehranlagen o.ä.). Das LUA wird auch außerhalb der 

regelmäßigen Begehungen auf Anzeigen von Dritten hin aktiv. 

  

Ziel Der bestehende Unterhaltungsplan sollte mit Blick auf die Hochwasservorsorge überprüft und angepasst 

werden, sodass hochwasservorsorgende Unterhaltungsbedarfe, notwendige regelmäßige 

Unterhaltungsmaßnahmen und Zielzustände für die einzelnen Gewässerabschnitte definiert werden, 

insbesondere für die Abschnitte innerhalb der Siedlungsbereiche und im Übergangsbereich zu den 

bebauten Ortslagen (bps. bis etwa 500 m oberhalb der Bebauung). Hier soll der Fokus der 

Gewässerunterhaltung einer Reduzierung der Hochwassergefährdung dienen. 

Anlieger der Prims und Hochwasserbetroffene kritisierten in den Bürgerforen die aus ihrer Sicht 

unzureichende Unterhaltung der Prims, insbesondere aber eine zeitlich weit verzögerte Beseitigung 

Prims 3.1.1 Gewässer- und Anlagenunterhaltung, Treibgut- und Totholzrückhalt · 

 
 

Anlandung von Totholz an der Fußgängerbrücke Bilsdorf Sohlrampe (Rauwehr) in Körprich 
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gemeldeter Problemstellen. Sichtungen kritischer Zustände, Unterhaltungsdefizite oder bspw. 

abtriebsgefährdetes Totholz an neuralgischen Stellen sollen direkt an das LUA gemeldet werden, alternativ 

an die Gemeinde, die dies im Fall der Prims zur Bearbeitung weiterleitet. 

Durch Errichtung von Anlagen zum Treibgut- und Totholzrückhalt kann die Problematik in den 

innerörtlichen Fließabschnitten reduziert werden. In Abstimmung mit dem Ministerium und dem LUA ist 

zu prüfen, ob Treibgutfänge im Bereich der kritischen Fließabschnitte errichtet werden könnten. Dabei 

muss berücksichtigt und sichergestellt werden, dass die Anlagen zu Unterhaltungszwecken erreichbar sind 

und eine regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung der Anlagen erfolgt. 

Wehranlagen  

Zur Anlagenunterhaltung gehört auch die innerhalb des Gemeindegebiets bestehende Wehranlage in der 

Prims. Hier ist der Anlageneigentümer bzw. der Inhaber des Wasserrechts für den ordnungsgemäßen 

Betrieb und die Unterhaltung der Anlage zuständig. Hier wird für die Vorbereitung auf 

Hochwasserereignisse und die Alarm- und Einsatzplanung eine bessere Absprache zwischen Gemeinde 

und Feuerwehr sowie dem Anlageneigentümer gefordert, sodass neben der Zuständigkeit auch die 

Funktionsweise der Anlage und die Maßnahmen bei Hochwasserabfluss geklärt und abgestimmt werden. 

Sohlrampe Körprich  

Im Ortsteil Körprich besteht eine durch das LUA errichtete Sohlrampe (raues Wehr), das vermutlich zur 

Aufrechterhaltung des benötigten Wasserstandes des dort abzweigenden, ehemaligen Mühlgrabens 

errichtet wurde. Nach Aussage der hochwasserbetroffenen Anlieger in der Hüttersdorfer Straße sorgt der 

durch die Rampe erhöhte Wasserstand verstärkt dazu, dass es schneller zu einer Ausuferung bei höherem 

Abfluss kommt. Durch das LUA zu prüfen ist, zu welchem originären Zweck die Sohlrampe tatsächlich 

errichtet wurde, ob dieser Zweck nach wie vor erforderlich ist. Zudem soll geprüft werden, ob es durch 

die Anlage tatsächlich bei Hochwasser zu erhöhter Gefährdung der Bebauung kommt und entsprechende 

Umbaumaßnahmen oder auch eine Entfernung der Sohlrampe möglich ist.  

Als Sofortmaßnahme müssen die Verklausungen im Bereich der Insel an der Sohlrampe im Rahmen der 

Gewässerunterhaltung durch das LUA entfernt werden, da diese bei den nächsten Hochwassern erheblich 

kritischer sind als die Sohlrampe. Die Gemeinde soll das LUA entsprechend anweisen. 

Fischtreppe und Wehranlage Nalbach 

Nordöstlich der Bilsdorfer Straße (Ortsteil Nalbach) befindet sich eine gebaute Fischtreppe in der Prims. 

Diese hat nach Aussage von Hochwasserbetroffenen angeblich negative Auswirkungen auf die Anwohner 

der Bilsdorfer Straße. So wird geschildert, dass nach jedem Hochwasser ein erheblicher Wasseranteil von 

der Prims in den ehemaligen Altarm abfließt. In den Jahren vor der Errichtung der Fischtreppe sei dies in 

nur sehr geringer Form der Fall gewesen. Damals habe am dortigen Wehrkopf ein längerer ca. 1 m hoher 

gepflasterter Wall bestanden. Bei dem Bau der Fischtreppe wurde dann kein erneuter Rückhaltewall 

angelegt. Vorher sei im Altarm bei Hochwasser keine besondere Strömung erkennbar gewesen, bei den 

letzten Hochwassern jedoch stets eine sehr starke Strömung im Altarm, obwohl zwischen Altarm und 

Prims noch keine geschlossene Überschwemmung vorhanden war. Hier wird eine entsprechende 

Untersuchung der Anlage angeraten, um zu prüfen, ob eine Verbesserung der Situation bei höheren 

Abflüssen bzw. eine bauliche Maßnahme zum Schutz der Bebauung der Bilsdorfer Straße möglich ist. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Entfernung der Verklausungen im Bereich der Insel an der Sohlrampe (Rauwehr) in 
Körprich 

LUA Sofort-
maßnahme 

Prüfung der Sohlrampe (Rauwehr) in Körprich und der Fischtreppe nördlich der 
Bilsdorfer Straße in Nalbach: 

¶ Zweck der Errichtung und ob die Anlage noch erforderlich ist 

LUA kurzfristig 



Konzept zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge für die Gemeinde Nalbach 
 

33 

¶ Negative Auswirkungen für die Ortsbebauung bei höheren Abflüssen? 
(Hydraulischer Nachweis zu den Auswirkungen der Anlage bei 
Hochwasserabfluss) 

¶ Entfernung/ Umgestaltung aus Hochwasserschutzgründen erforderlich? 

Überarbeitung/ Anpassung des bestehenden Unterhaltungsplans: 

¶ Definition von Zielzuständen der Unterhaltung mit Blick auf eine 
hochwasservorsorge Gewässerunterhaltung in und vor den Ortslagen 

¶ Besondere Berücksichtigung der Fließabschnitte innerhalb des 
Naturschutzgebiets und des Baumbestands im Bereich der Steilhänge an der 
Prims 

¶ Überprüfung des Unterhaltungsintervalls hinsichtlich einer notwendigen 
Anpassung 

LUA kurzfristig 

Regelmäßige Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung: insbesondere innerhalb der 
Ortslagen und den benannten kritischen Bereichen eine besonders 
hochwasservorsorgende Gewässerunterhaltung 

LUA regelmäßig 

Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung an den Brückenbauwerken 
der Gemeinde: regelmäßige Kontrolle und Freihaltung des Abflussquerschnitts zur 
Vermeidung von Verklausungen 

Gemeinde regelmäßig 

Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung an den Brückenbauwerken 
von Landes- und Bundesstraßen: regelmäßige Kontrolle und Freihaltung des 
Abflussquerschnitts zur Vermeidung von Verklausungen 

LfS regelmäßig 

Sicherstellung der regelmäßigen Anlagenunterhaltung an privaten 
Brückenbauwerken: regelmäßige Kontrolle und Freihaltung des Abflussquerschnitts  

Bauwerks-
eigentümer 

regelmäßig 

Sicherstellung der Anlagenunterhaltung an Wehr- und Wasserkraftanlagen, 
regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung der Anlage 

Betreiber (Wasser-
rechtsinhaber) 

dauerhaft, 
regelmäßig 

Meldung von Problemstellen, kritischen Zuständen und Unterhaltungsdefiziten an 
das LUA 

Anlieger/ 
Betroffene 

bei Bedarf 
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Situation Weiheranlagen und Flächen der Firma Gebr. Arweiler in der Primsaue 

Links und rechts der Prims befinden sich innerhalb des Gemeindegebiets eine Vielzahl an privaten 

Weiheranlagen im Überschwemmungsgebiet der Prims (siehe Maßnahmenkarte unten). Nach Aussage 

der Gemeinde und der Firma Arweiler sind diese Anlagen von Grundwasser gespeist. In einem separaten 

Ortstermin mit Vertretern der Firma Arweiler, die dort Rohstoffe abbaut, wurde ein Teil der Anlagen 

besichtigt und die Möglichkeiten zur Umnutzung/ Veränderung für die Hochwasservorsorge diskutiert. Es 

besteht eine grundsätzliche Bereitschaft der Firma Arweiler, der die Flächen und Weiher gehören und die 

sie in Teilen verpachtet hat, Flächen und ehemalige, nicht mehr genutzte Absetzweiher für ein Projekt zur 

Verbesserung der Hochwasserrückhaltung an der Prims zur Verfügung zu stellen. 

Auch in den Bürgerveranstaltungen wurde mehrfach die Frage aufgeworfen, ob die Flächen und Anlagen 

zur Verbesserung der Hochwasserretention und des Wasserrückhalts bei Hochwasser optimiert und 

umgestaltet werden könnten. Die Gemeinde hat ebenfalls ein Interesse daran, die Hochwasserretention 

entlang der Prims zu verbessern und hat auch aus diesem Grund bereits einen dauerhaften Kontakt zur 

Firma Arweiler aufgebaut.  

  

Ziel In Rücksprache mit dem Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz 

und dem Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz sollte die dargestellte Idee nochmals abschließend 

diskutiert und das Maßnahmen- und Förderpotenzial festgestellt werden. Für eine solche Maßnahme ist 

in erster Linie die hydrologische Sinnhaftigkeit und technische sowie genehmigungsrechtliche 

Machbarkeit zu überprüfen. Auch zu berücksichtigen ist, wie viel Retentionsraum gewonnen werden 

Prims 3.1.2 Weiheranlagen und Hochwasserretention in der Primsaue X 

 

 

Weiheranlagen rechts der Prims in Piesbach Weiheranlagen in Bilsdorf 

Maßnahmenbereich 

A 

B 
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könnte und ob dies in einem vertretbaren Verhältnis zum finanziellen Aufwand bzw. zum bei Hochwasser 

reduzierten Schadensrisiko steht. Dadurch, dass eine Flächenverfügbarkeit der Firma Gebr. Arweiler in 

einem Projektzusammenhang bereits in Aussicht gestellt wird, sollte nun in einem nächsten Schritt eine 

Projektplanung erfolgen, die das Potenzial erfasst und die Möglichkeiten zusammenstellt. Neben Flächen 

in Nalbach, gehören der Firma auch primsnahe Flächen in Schmelz, gegenüber der Ortslage Hüttersdorf, 

die in ein Projekt eingebunden werden können.  

In einem ersten Abstimmungsgespräch und Ortsbegehungen in der Primsaue wurden bereits potenzielle 

Möglichkeiten diskutiert, die weiter zu prüfen sind: 

¶ Umnutzung nicht mehr für den Betrieb nutzbarer Anlagen (Absetzteiche) sowie nicht mit Fischbesatz 

genutzter oder  verschlammter, bisher verpachteter Weiheranlagen 

¶ Integration von Flächen, für die Abbaurechte bestehen und die im Projektzusammenhang zunächst 

abgebaut und anschließend für die Hochwasserretention zur Verfügung stehen würden 

¶ Inanspruchnahme von Flächen bei Primshochwasser durch ungesteuerte oder technisch gesteuerte 

Retention  

Situation Brückenquerschnitte  

Die Brückenquerschnitte der Primsbrücke Saarwellinger Straße (siehe Maßnahmenbereich unten, Punkt 

A)) und der nachfolgenden Privatbrücke der Firma Arweiler (Punkt B, innerhalb der Gemeinde Dillingen) 

sind nach Vermutung von Gemeinde und Anliegern unterschiedlich groß; durch den geringeren 

Querschnitt der zweiten Brücke würde ein Rückstau induziert, der sich nachteilig auf die 

Hochwasserausbreitung v.a. für den Ortsteil Nalbach auswirkt.  

  

Ziel Eine Überprüfung der Brückenquerschnitte ist zeitnah vorgesehen, ebenso eine Abstimmung mit dem 

Brückeneigentümer über mögliche Maßnahmen zur Vergrößerung des Abflussquerschnitts und 

Vermeidung von Rückstau an der Brücke. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Entwicklung eines Projektvorhabens zur Optimierung der Hochwasserretention 
entlang der Prims innerhalb des Gemeindegebiets sowie in Abstimmung mit der 
Gemeinde Schmelz 

¶ im Bereich der privaten Weiheranlagen in Eigentümerschaft der Firma Gebr. 
Arweiler GmbH & Co. KG (die eine Flächenverfügbarkeit in Aussicht stellt) 

¶ Erfassung der Anlagen und Flächenpotenziale, Kartierung der für potenzielle 
Hochwasserrückhaltung zur Verfügung stehenden Flächen und Weiheranlagen 

¶ Ermittlung des möglichen Rückhaltepotenzials und Prüfung von Maßnahmen zur 
baulichen Umgestaltung der Anlagen bzw. zur Nutzbarmachung der Flächen für 
eine Hochwasserretention (durch technisch gesteuerten Rückhalt und 
ungesteuerte Retention) 

¶ Integration von weiteren Zielstellungen städtebaulicher Entwicklung im Rahmen 
des Projekts, untergeordnet der Priorität der Hochwasservorsorge 

(Abstimmung des weiteren Vorgehens zur Projektentwicklung mit dem MUKMAV 
und der Gemeinde Schmelz) 

Gemeinde  kurz- bis 
mittelfristig 

Prüfung der Brückenquerschnitte der Primsbrücke Saarwellinger Straße und der 
unterhalb folgenden Privatbrücke der Firma Arweiler, Abstimmung möglicher 
Maßnahmen zur Vermeidung von Rückstau 

Gemeinde/ 
Eigentümer 

kurzfristig 

Allgemein: Überregionale Betrachtung und Prüfung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Hochwasserretention entlang der Prims  

MUKMAV/ 
LUA/ 
Gemeinden 

mittelfristig 
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Situation Hochwassergefährdung und -betroffenheit, Hochwassergefahren- und -risikokarten 

Die letzten größeren Hochwasserabflüsse der Prims liegen lange zurück, vor allem 1992, 1993 und 1995 

waren die Primsanrainer in den Ortsteilen in unterschiedlichem Ausmaß betroffen. Nach Aussage der 

Feuerwehr war das Hochwasser 1992/1993 das bisher Folgenreichste. Der Wasserstand reichte bis zur 

Bahnhofstraße, was der Darstellung in den neuen Hochwassergefahrenkarten entspricht.  

Die Erfahrungen zeigen, dass es bei den bisherigen Abflüssen in Körprich zuerst zu einem Überlaufen im 

Kreuzungsbereich Hüttersdorfer Straße/ Homrichstraße kommt. Das Wasser fließt dann rückseitig in die 

Gärten und Häuser des Meisen-, Amsel- und Drosselwegs. Der Bereich wurde beim Hochwasser im letzten 

Winter vorsorglich durch die Feuerwehr mit mobilen Schutzsystemen gesichert. 

5ŜǊ .ŜǊŜƛŎƘ α½ǳǊ YƴƻǊǎŎƘŜƛŘŜǊ aǸƘƭŜά ǿŀǊ ōƛǎƭŀƴƎ ƴƛŎƘǘ ōŜǘǊƻŦŦŜƴΦ !ǳŦ ŘŜǊ ƭƛƴƪŜƴ {ŜƛǘŜ ŘŜǊ tǊƛƳǎ ǎƛƴŘ 

dann v.a. die Objekte Uferstraße 8, 10 und 12 betroffen. 

Zwischen 1998 und 2008 wurden per Rechtsverordnung die Überschwemmungsgebiete an der Prims auf 

der Basis von abgelaufenen Hochwasserereignissen (vor allem 1993 und 1995) festgesetzt bzw. vorläufig 

gesichert. 

Zur rechtskräftigen Umsetzung der Europäischen Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie wurden im 

Jahr 2011 dann saarlandweit insgesamt 49 Hochwasserrisikogewässer (abschnitte) identifiziert. Für diese 

sind mittels exakterer und modernerer Modellverfahren Hochwassergefahren- und Hochwasser-

ǊƛǎƛƪƻƪŀǊǘŜƴ ŦǸǊ Ŝƛƴ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜǎ αмлл-ƧŅƘǊƭƛŎƘŜǎά ōȊǿΦ Ŝƛƴ α9ȄǘǊŜƳƘƻŎƘǿŀǎǎŜǊά ŜǊǎǘŜƭƭǘ ǿƻǊŘŜƴΦ 

Die Hochwassergefahrenkarten des Landes weisen die Überflutungsbereiche bei HQ100 und HQextrem 

(HQ1000) aus. Die Hochwasserrisikokarten des Landes wiederum stellen dar, wie viele Personen bei den 

entsprechenden Ereignissen betroffen wären: 
 

Ortsteil Anzahl Betroffener bei HQ100 Anzahl Betroffener bei HQextrem 

Körprich > 80 > 580 

Piesbach 10 10 

Bilsdorf 10 120 

Nalbach > 310 > 550 

In den Gemeinden Nalbach und Schmelz sind an der Prims keine technischen Hochwasserschutzanlagen 

vorhanden. Der Hochwasserschutz ist eine kommunale Aufgabe, seitens des Landes gibt es daher auch 

keine Planungen zu technischen Hochwasserschutzmaßnahmen entlang der Prims.  

  

Prims 3.1.3 Information, Sensibilisierung und Warnung der Bevölkerung · 

  

Hochwassergefahrenkarte HQextrem Hochwasserrisikokarte HQ100 
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Ziel Eine Verbesserung des Hochwasserschutzes und eine Reduzierung der Gefährdungssituation muss durch 

eine hochwasservorsorgende Gewässer- und Anlagenunterhaltung sowie durch Maßnahmen der 

Eigenvorsorge durch die Betroffenen hergestellt werden. Ergänzend werden die 

Maßnahmenmöglichkeiten für die Gemeinde geprüft, um bauliche, mobile und teilmobile 

Hochwasserschutzanlagen und -systeme zu errichten bzw. anzuschaffen. 

Im Sinne des vorliegenden Konzeptes und einer Verbesserung der Hochwassersituation entlang der 

gesamten Prims ist eine überregionale Betrachtung hinsichtlich Retentionsflächen an der Prims, in allen 

Anrainergemeinden erforderlich, um alle Retentionspotenziale zu erfassen und langfristig zu sichern sowie 

für die Hochwasserausbreitung in der Aue nutzbar zu machen. Vom Pro zedere wäre es vorerst so, dass 

ŦǸǊ ŘŜƴ ƴŅŎƘǎǘŜƴ ½ȅƪƭǳǎ ŘƛŜ YƻƳƳǳƴŜƴ ŘŜǎ {ŀŀǊƭŀƴŘŜǎΣ ŘƛŜ ƛƴ ƛƘǊŜƴ I{±Yǎ ŀƭǎ aŀǖƴŀƘƳŜ αŜƛƴŜ 

überregionale BeǘǊŀŎƘǘǳƴƎ ŘŜǊ tǊƛƳǎ ƘƛƴǎƛŎƘǘƭƛŎƘ wŜǘŜƴǘƛƻƴǎŦƭŅŎƘŜƴά ǎǘŜƘŜƴ ƘŅǘǘŜƴΣ ŘƛŜǎŜ .ŜǘǊŀŎƘǘǳƴƎ ƛƳ 

Rahmen der Hochwasserpartnerschaften auch als Maßnahme für den HWRM-Plan vorschlagen können. 

(Im Saarland können die Kommunen im Rahmen der Hochwasserpartnerschaften Maßnahmen für den 

HWRM-Plan beitragen). Sollten Ihnen dazu andere Vorgehensweisen einfallen, könnten wir uns nochmals 

beraten. 

Situation Information und Sensibilisierung 

Das Bewusstsein der Hochwassergefährdung nimmt bei den Anliegern im Überschwemmungsgebiet auch 

rasch nach den Ereignissen ab und ist bald darauf kaum noch vorhanden, alteingesessene Einwohner, die 

noch von den großen Hochwasserschäden berichten können, werden immer weniger, Zugezogene sind 

sich der Gefahr ebenfalls nicht bewusst und haben für den Ereignisfall keine Vorkehrungen getroffen. Eine 

entsprechend hohe Priorität hat die Information und Sensibilisierung der potenziell von Hochwasser 

Betroffenen. 

  

Ziel Die im Überschwemmungsgebiet wohnenden Personen müssen über die Gefährdung an ihrem 

Wohnstandort aufgeklärt und wiederkehrend an die bestehenden Gefahrenkarten erinnert werden. Dies 

soll als Daueraufgabe bei der Gemeinde etabliert werden und durch wiederkehrende Bekanntmachungen 

über die Mitteilungskanäle der Gemeinde, speziell vor dem Winterhalbjahr, erfolgen. Ergänzend empfiehlt 

sich die Erstellung eines Faltblattes zur Information der hochwassergefährdeten Anwohner mit 

Erläuterungen zur ereignisbezogenen Vorsorge und Verhaltensweisen sowie Möglichkeiten des privaten 

Objektschutzes. Die gedruckte Information soll an die betroffenen Haushalte verteilt sowie öffentlich 

ausgelegt werden. 

In den von Hochwasser betroffenen Straßen könnten Markierungen die potenzielle Betroffenheit für die 

unmittelbaren Anlieger darstellen. Die Markierungen sollen auf Höhe der zu erwartenden Wasserstände 

eines HQ100 und HQextrem angebracht werden, bspw. an Häuserwänden, Laternenmasten oder anderen 

Beschilderungen. 

Situation Warnung der Bevölkerung 

Neben den üblichen Informationskanälen der Hochwasserwarnung (Internet, Radio, TV) kann die 

Bevölkerung in Nalbach auch per Sirenen sowie mit Lautsprecherdurchsagen von Feuerwehrfahrzeugen 

gewarnt werden.  

  

Ziel Nach Aussage der Feuerwehr Nalbach sind neue {ƛǊŜƴŜƴ όαCŀƴŦŀǊŜƴάύ Ƴƛǘ ŜƛƎŜƴŜƴ !ƪƪǳǎ ȊǳǊ !ƴǎŎƘŀŦŦǳƴƎ 

für 2025, durch die Ortspolizeibehörde der Gemeinde Nalbach, vorgesehen. Die Feuerwehr selbst erhält 

direkte Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Ausgeweitet werden sollen die der Feuerwehr zur 

±ŜǊŦǸƎǳƴƎ ǎǘŜƘŜƴŘŜƴ ²ŀǊƴƳŜƭŘǳƴƎŜƴ ǳƳ ŘƛŜ wŜƎŜƴǊŀŘŀǊŀƴŀƭȅǎŜƴ ŘŜǎ αMeteologix PRO 

UnwetteralarmάΣ ŘƛŜ ƪƻǎǘŜƴǇŦƭƛŎƘǘƛƎ ŜǊǿƻǊōŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƪǀƴƴŜƴ όǎƛŜƘŜ ƘƛŜǊȊǳ ŀǳŎƘ ŘƛŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ȊǳǊ 

Alarm- und Einsatzplanung). 
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Situation Eigenvorsorge 

Zuletzt wurden die Anlieger bei der neuen Festsetzung des gesetzlichen Überschwemmungsgebietes über 

ŘƛŜ .ŜǘǊƻŦŦŜƴƘŜƛǘ ƛƴŦƻǊƳƛŜǊǘ ǳƴŘ ŀǳŦƎŜƪƭŅǊǘΦ ½ǳǊ 9ƛƎŜƴǾƻǊǎƻǊƎŜ ǎƛƴŘ ŀƭƭŜ ƛƳ {ƛƴƴŜ ŘŜǊ αWŜŘŜǊƳŀƴƴǎ-tŦƭƛŎƘǘά 

gemäß § 5 WHG verpflichtet, die von Hochwasserbetroffen sein können.  

  

Ziel Dazu gehört, dass jede Person, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren geeignete 

Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminimierung 

treffen muss. Im Besonderen gilt dies für die Nutzung von Grundstücken, die den möglichen nachteiligen 

Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen sind. Im Vordergrund stehen 

bei der Eigenvorsorge der Objekt- und Sachwertschutz, die richtige Vorbereitung auf Hochwasser, das 

Wissen um das richtige Verhalten während und nach einem Ereignis und die Risikoabsicherung in Form 

von Versicherungen. 

Situation Hochwassersensible Nutzung des Überschwemmungsbereiches 

Durch falsche und unsensible Nutzung hochwasser- und überschwemmungsgefährdeter Außenanlagen 

wird nicht nur das persönliche Schadensrisiko erhöht, sondern auch das der direkten und indirekten 

Grundstücksanlieger. Im Überschwemmungsfall werden mobile Gegenstände in den Fluten mitgerissen 

und können andernorts zu weiteren Gefahrensituationen und materiellen, wie immateriellen Schäden 

führen.  

  

Ziel Jeder Grundstückseigentümer ist für eine sachgerechte Lagerung von Gegenständen und Stoffen 

verpflichtet und ist haftbar für Schäden am privaten Eigentum, aber auch für Schäden anderer Beteiligter, 

die durch das eigene unsachgemäße Verhalten entstehen. Unter hochwasserangepasstem Verhalten wird 

verstanden, bewegliche Gegenstände nicht oder nur entsprechend fixiert und standsicher im 

Überschwemmungsbereich zu lagern. Zur persönlichen Schadensminimierung gehört auch, auf die 

Anhäufung von materiellen und ideellen Wertgegenständen im Gefahrenbereich zu verzichten.  
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Sensibilisierung der Bevölkerung und Information der potenziell von Hochwasser 
Betroffenen als Daueraufgabe etablieren 

Gemeinde regelmäßig 

Erstellung eines Faltblattes zur Information der hochwassergefährdeten Anwohner 
mit Erläuterungen zur ereignisbezogenen Vorsorge und Verhaltensweisen, wie bspw.: 
ω 9ǊƭŅǳǘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ DŜŦŅƘǊŘǳƴƎǎǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǳƴŘ ŘŜǎ IƻŎƘǿŀǎǎŜǊǊƛǎƛƪƻǎ 
ω aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ŘŜǎ ǇǊƛǾŀǘŜƴ hōƧŜƪǘǎŎƘǳǘȊŜǎ 
ω LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ȊǳǊ ǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎǎǘŜŎƘƴƛǎŎƘŜƴ !ōǎƛŎƘŜǊǳƴƎ 
ω 9ǊƭŅǳǘŜǊǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ƳǀƎƭƛŎƘŜƴ 9ǾŀƪǳƛŜǊǳƴƎǎǎȊŜƴŀǊƛƻǎ 
ω ±ŜǊƘŀƭǘŜƴǎǿŜƛǎŜƴ ǾƻǊΣ ǿŅƘǊŜƴŘ ǳƴŘ ƴŀŎƘ ŘŜƳ IƻŎƘǿŀǎǎŜǊ 

Gemeinde kurzfristig 

Platzierung von Markierungen der Wasserstände zu erwartender 
Hochwasserereignisse (bspw. HQ100 und HQextrem) in den von Hochwasser 
betroffenen Straßen innerhalb der Wohnbebauung  ς etwa an Häuserwänden, 
Beschilderungselementen o.ä. 

Gemeinde kurzfristig 

Information/ Anschreiben der Eigentümer hochwassergefährdeter Objekte zur 
Sicherung von Heizungsanlagen, Öl- und Gastanks 

Gemeinde kurzfristig 

Überregionale Betrachtung der Prims hinsichtlich Retentionsflächen:  
Prüfung von Maßnahmen zur Verbesserung der Hochwasserretention entlang der 
Prims in allen Anrainergemeinden 

MUKMAV/ 
LUA/ Gemeinde 

mittelfristig 

Prüfung innerörtlicher Maßnahmen des stationären, mobilen und teilmobilen 
Hochwasserschutzes 

Gemeinde/ 
MUKMAV 

langfristig 

Anschaffung neuer Sirenen OPB Gemeinde 
Nalbach 

In Planung 

Hochwasserangepasste Nutzung des Grundstücks im Überschwemmungsbereich: Anlieger dauerhaft 
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¶ Beseitigung von Abflusshindernissen: Entfernung von Stegen, Brücken ohne 
wasserrechtliche Genehmigung bzw. Sicherung von Anlagen, damit diese bei 
Hochwasser nicht abgetrieben werden 

¶ Einhaltung der Festsetzungen zur Änderung/ Errichtung baulicher Anlagen im 
ÜSG 

¶ Freihaltung des Gewässerumfeldes von abtriebsgefährdeten (Material-) 
Lagerungen und baulichen Anlagen 

¶ Sicherung von technischen und gefährdenden Anlagen (Gas-, Öltanks etc.) 

Sicherstellung der Eigenvorsorge gegen Hochwasser, Kanalrückstau und 
Oberflächenabfluss nach Starkregen, v.a. 

¶ Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 

¶ Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 

¶ Elementarschadenversicherung 

¶ Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge 

Anlieger kurzfristig 
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Situation 

und Ziel 

Pegel 

Der neue Prims-Pegel in Körprich ist im Herbst 2023 installiert und nach einer Testphase in Betrieb 

genommen worden. Stündlich werden die Messwerte auf den Webseiten des Ministeriums veröffentlicht. 

Die Feuerwehr Nalbach hat in Abstimmung mit dem LUA bereits die Grenzwerte für die SMS-Alarmierung 

eingerichtet. Die Warnung erfolgt an die festgelegten Führungskräfte per SMS mit permanenter 

Aktualisierung der Messwerte alle 15 Minuten. Die Feuerwehr hat auch einen Zugang erhalten, mit dem 

sie diese Werte selbst alle 15 Minuten abrufen können. Bezugnehmend auf den Pegel Körprich hat die 

Feuerwehr entsprechende Warnstufen festgelegt: 

ω Ab Pegelstand 3,00 m tritt die Prims an der Zufahrt zum Sportplatz über (Punkt 1 in der Abbildung). 

ω Ab einem Pegelstand von 3,40 m reicht die Überflutung bis zur Einfahrt zum Sportplatz (Punkt 2)  

Der Prims-Pegel in Nalbach liefert ebenfalls stündliche Werte. Mit dem neuen Pegel in Körprich besteht 

nun eine deutlich bessere Vorhersage und Beobachtung der für Körprich kritischen Abflüsse. 

Einsatzdokumentation 

Die Feuerwehr hat einen an die Erfahrungen der vergangenen Ereignisse angepassten Einsatz- und 

Maßnahmenplan erarbeitet. Diese interne Dokumentation zeigt, welche Flächen bei welchem Pegel 

betroffen und eingestaut sind, sodass die Feuerwehr gefährdete Anlieger möglichst rechtzeitig 

informieren kann. Dieser Einsatzplan bietet bereits eine sehr gute Grundlage für die Bewältigung von 

Prims 3.1.4 Gefahrenabwehr, Alarm- und Einsatzplanung · 

 

 

Starkregen in Bilsdorf 2016 (Foto: FFW Nalbach) Starkregenabfluss in Piesbach 2023 (Foto: FFW Nalbach) 
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Hochwasser- und Starkregenereignissen. Er soll zukünftig mit jedem Ereignis erweitert bzw. angepasst 

werden.  

Warnung und Einsatzvorbereitung 

Zur Warnung und Vorbereitung von Einsätzen erhält die Feuerwehr Warnungen des Deutschen 

Wetterdienstes. Ausgeweitet werden sollen die der Feuerwehr zur Verfügung stehenden Warnmeldungen 

ǳƳ ŘƛŜ wŜƎŜƴǊŀŘŀǊŀƴŀƭȅǎŜƴ ŘŜǎ αMeteologix PRO UnwetteralarmάΣ ŘƛŜ ƪƻǎǘŜƴǇŦƭƛŎƘǘƛƎ ŜǊǿƻǊōŜƴ ǿŜǊŘŜƴ 

können (siehe hierzu auch die Maßnahmen zur Alarm- und Einsatzplanung). In Tholey wurde ein neuer 

Wetterradar auf dem Schaumberg installiert, der in einem Radius von 80 Kilometern Daten erfasst, die für 

die Feuerwehr wichtige Erkenntnisse über die Bewegung und Zugrichtung der Niederschlagsgebiete und 

die Intensität des zu erwartenden Regens liefert. Zur Verbesserung der Alarm- und Einsatzplanung sowie 

Vorwarnung vor Starkregen, soll die Gemeinde für die Feuerwehr die entsprechenden Lizenzen für zwei 

Zugänge zu erwerben. Damit ist es nach Einschätzung der Feuerwehr möglich, mit etwa 40 Minuten 

Vorlaufzeit die Lage deutlich detaillierter einzuschätzen als über die großflächigen Warnungen des 

Deutschen Wetterdiensts.  

Mobiles Hochwasserschutzsystem 

Die Gemeinde beabsichtigt, wie auch die Prims-Nachbargemeinde Schmelz, die Anschaffung weiterer 

mobiler Hochwasserschutzsysteme (System NOAQ Boxwall). Insgesamt 24 laufende Meter des Systems 

wurden der Feuerwehr bereits gespendet. Weitere 800 Meter möchte man anschaffen. Für eine 

Förderung wurden bereits Anfragen an die zuständigen Minister adressiert.  

In erster Linie soll das System in Körprich zum Einsatz kommen, um dort den Abfluss in von Homrich- bis 

Körpricher Straße und weiter entlang der B 269 zu vermeiden. In diesem Zusammenhang soll für die 

Gemeinde als Entscheidungsgrundlage ein Aufbaukonzept für den mobilen Hochwasserschutz erstellt 

werden, mit dem sichergestellt werden soll, dass der Aufbau an den beabsichtigten Einsatzstellen keine 

Verschärfung der Hochwassersituation für andere Bereiche der Bebauung, durch die Verdrängung des 

Abflusses, entstehen. Bisher agierte die Feuerwehr nach Erfahrungswerten und es ist nicht bekannt, dass 

der Aufbau zu einer Verschärfung der Situation andernorts beitrug. Dies soll für zukünftige erweiterte 

Einsätze solcher Systeme aber ebenfalls, auf Grundlage einer vorhergehenden Überprüfung, 

ausgeschlossen werden. 

Wehranlagen 

Zur Anlagenunterhaltung gehören auch die innerhalb des Gemeindegebiets bestehenden Wehranlagen in 

der Prims. Hier sind die Anlageneigentümer bzw. die Inhaber der Wasserrechte für den ordnungsgemäßen 

Betrieb und die Unterhaltung der Anlagen zuständig. Hier wird für die Vorbereitung auf 

Hochwasserereignisse und die Alarm- und Einsatzplanung eine bessere Absprache zwischen Gemeinde 

und Feuerwehr sowie den Anlageneigentümern gefordert, sodass neben den Zuständigkeiten auch die 

Funktionsweisen der Anlagen und die Maßnahmen bei Hochwasserabfluss sowie im Katastrophenfall 

geklärt und abgestimmt werden. 

Kritische Infrastrukturen 

Die kritischen Infrastrukturen im Überschwemmungsbereich und potenziellen Überflutungsbereich eines 

extremen Hochwassers sollen durch die Betreiber überprüft und hochwassersicher hergestellt oder 

nachgerüstet werden (siehe nachfolgenden Maßnahmensteckbrief). Der Versagenspunkt (bekannter 

Pegelstand o.ä.) soll der Gemeinde- sowie der Feuerwehr mitgeteilt werden, sodass dies in die Alarm- und 

Einsatzplanung aufgenommen werden kann. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Erwerb von zwei Zugangs-Lizenzen für den αaŜǘŜƻƭƻƎƛȄ twh ¦ƴǿŜǘǘŜǊŀƭŀǊƳά für die 
Freiwillige Feuerwehr Nalbach 

Gemeinde Sofort-
maßnahme 

Anschaffung von mobilen Hochwasserschutzsystemen (bspw. NOAQ Boxwall o.a.) Gemeinde in Planung 
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Erstellung eines Aufbaukonzepts für die mobilen Hochwasserschutzanlagen 

¶ Festlegung der möglichen Einsatzbereiche  

¶ Überprüfung der Auswirkungen des Aufbaus der Systeme auf den 
Hochwasserabfluss 

¶ Vermeidung der Verschärfung der Hochwassersituation für direkte Unterlieger oder 
die gegenüberliegende Ortsbebauung 

Gemeinde kurzfristig 

Aktualisierung/ Anpassung der Alarm- und Einsatzplanung für die Gemeinde Nalbach, 
darin u.a. 

¶ regelmäßige Einarbeitung der Erkenntnisse aus dann vergangenen Einsätzen 

¶ Einarbeitung der Versagens-/ Ausfallpunkte von kritischen Infrastrukturen 

¶ Berücksichtigung von Hochwassernotfall-/ Evakuierungskonzepten kritischer 
Einrichtungen (Seniorenzentren, Pflegeheimen, Schulen etc.) 

¶ Überprüfung der Alarm- und Einsatzplanung an die Erkenntnisse dieses Konzepts 
sowie der Erkenntnisse, die sich aus den Gefahrendarstellungen der 
Starkregengefahrenkarten ergeben 

¶ Vorplanung des Einsatzes und Aufbaus von mobilen Hochwasserschutzsystemen 
nach deren Anschaffung; jährlicher Probeaufbau zur Sicherstellung reibungsloser 
Abläufe 

¶ Abstimmung mit dem EVS, energis und anderen Betreibern kritischer 
Infrastrukturen zu Hochwassersicherheit der Anlagen und ggf. vorhandenen 
betriebsinternen Notfallplänen und Ausfallzeitpunkten der Anlagen 

Gemeinde kurzfristig; 
regelmäßig 

Klärung und Abstimmung des Verfahrensablaufs und der Zuständigkeiten für die 
Wehranlagen im Hochwasserfall, in Abstimmung mit den Eigentümern der Wehranlagen 

Gemeinde/ 
FFW/ 
Eigentümer 

kurzfristig 
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Situation Bei Hochwasser- und Überschwemmungsereignissen sind kritische Infrastrukturen besonders zu schützen. 

Dies sind Einrichtungen und Organisationen, deren Ausfall längerfristige Versorgungsengpässe und 

erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit bedeuten würden. 

  

Ziel Die kritischen Infrastrukturen im Überschwemmungsbereich und potenziellen Überflutungsbereich eines 

extremen Hochwassers sollen durch die Betreiber überprüft und hochwassersicher hergestellt oder 

nachgerüstet werden. Der Versagenspunkt (bekannter Pegelstand o.ä.) soll der Gemeinde- sowie der 

Feuerwehr mitgeteilt werden, sodass dies in die Alarm- und Einsatzplanung aufgenommen werden kann. 

CŜǳŜǊǿŜƘǊǎǘŀƴŘƻǊǘ α!ƴ ŘŜǊ CŜǳŜǊǿŀŎƘŜά bŀƭōŀŎƘ 

Das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr im Ortsteil Nalbach befindet sich im Überschwemmungsbereich 

der Prims, einschließlich der in 2023 errichteten Lagerhalle für Katastrophenschutz in der Gemeinde, und 

ist bei HQextrem von einem Wasserstand bis zu 0,5 Meter partiell betroffen. In diesem Gebäude ist auch 

der Sitz der αmǊǘƭƛŎƘŜƴ 9ƛƴǎŀǘȊƭŜƛǘǳƴƎά ōŜƛ DǊƻǖǎŎƘŀŘŜƴǎƭŀƎŜƴ. Die Feuerwehr hat sich in letzter Zeit 

technisch so ausgestattet, dass die Einsatzleitung ohne großen Aufwand als mobile Variante (d.h. mobile 

Fahrzeuglösung mit Einsatzleitwagen und Mannschaftstransportfahrzeug) oder als feste Variante in einem 

anderen ungefährdeten Gebäude eingerichtet werden kann. Das Einsatzleitprogramm ist auf einem USB-

Stick hinterlegt, das auch bei Stromausfall über einen Laptop an jedem Ort betrieben werden kann. 

Seniorenresidenz Primsmühle 

Die AWO-Seniorenresidenz Primsmühle ist gemäß Hochwassergefahrenkarten nicht von Primshochwasser 

ōŜǘǊƻŦŦŜƴΦ {ƛŜ ƭƛŜƎǘ ƧŜŘƻŎƘ ŀǳŎƘ ŀƳ αbŀƭōŀŎƘŜǊ aǸƘƭŜƴƎǊŀōŜƴōŀŎƘά ǳƴŘ ƛǎǘ ƎŜƳŅǖ 

Starkregengefahrenkarten durch Rückstau gefährdet. Die Hochwasser- und Starkregengefährdung der 

Seniorenresidenz muss durch den Betreiber anhand der Gefahrenkarten überprüft und notwendige 

Maßnahmen zur Sicherung der Einrichtung gegen eintretenden Wasser sowie zur ggf. im Ereignisfall 

notwendigen Evakuierung ergriffen werden. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Überprüfung der Hochwassergefährdung der eigenen Anlagen gemäß Gefahrenkarten 
und ggf. Sicherung der Anlagen kritischer Infrastruktur 

¶ Netzstation (Strom): Saarwellinger Str.15,  
Gefährdung Wassertiefe: HQ 100 (0-0,5 m); HQ extrem (0-0,5 m) 

¶ Netzstation (Strom): Bruchstr. 6, Verbrauchermarkt 
Gefährdung Wassertiefe: HQ 100 (-); HQ extrem (0-0,5 m) 

¶ Netzstation (Strom): B 269, Fa. Arweiler 

energis-Netz-
GmbH 

kurzfristig 

Prims 3.1.5 Kritische Infrastrukturen · 

  

Primshochwasser gefährdeter Standort der Feuerwehr Seniorenresidenz Primsmühle 
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Gefährdung Wassertiefe: HQ extrem (0,5-1 m) 

Überprüfung der Hochwassergefährdung der eigenen Anlagen gemäß Gefahrenkarten 
und ggf. Sicherung der Anlagen kritischer Infrastruktur 

EVS kurzfristig 

Überprüfung der Hochwassergefährdung der eigenen Anlagen gemäß Gefahrenkarten 
und ggf. Sicherung der Anlagen kritischer Infrastruktur 

Deutsche 
Telekom 

kurzfristig 

Überprüfung der Hochwassergefährdung der eigenen Anlagen gemäß Gefahrenkarten 
und ggf. Sicherung der Anlagen kritischer Infrastruktur 

Deutsche 
Glasfaser 

kurzfristig 

Sicherung der kritischen Infrastrukturen der Abwasser- und Wasserversorgung sowie 
Sicherung der im potenziellen Überschwemmungsbereich der Prims sowie im 
Gefährdungsbereich von Starkregen bestehenden Anlagen der Gemeinde 

¶ u.a. Prüfung der Trinkwasserbohrungen im Bereich Mittelstraße 

¶ Verlegung der Altglascontainer in der Nassauer Straße aus dem ÜSG heraus 

Gemeinde kurzfristig 

Sicherstellung der Eigen-/ Objektvorsorge, der weiterhin bestehenden Einsatzfähigkeit 
im Ereignisfall sowie Prüfung von Ausweichstandorten für den Feuerwehrstandort im 
hǊǘǎǘŜƛƭ bŀƭōŀŎƘ όα!ƴ ŘŜǊ CŜǳŜǊǿŀŎƘŜάύ 

Gemeinde/ 
FFW Nalbach 

erfolgt 

¶ Sicherstellung der Eigen-/ Objektvorsorge an der AWO Seniorenresidenz 
Primsmühle 
o Sicherung von Wassereintrittswegen an Gebäuden 
o Prüfung von Rückstausicherungen, regelmäßige Wartung bestehender Anlagen 
o Prüfung zum Einbau tragwasserdichter Kanaldeckel im Außenbereich 
o Elementarschadenversicherung 
o Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge, Information der Mitabreitenden 

und Bewohner:innen 

¶ Aufstellung eines Rettungs- und Evakuierungskonzeptes (Hochwassernotfallplan) für 
den Hochwasserfall an der Seniorenresidenz Primsmühle in der Mühlenstraße 19 
(Abstimmung des Hochwassernotfallplans mit der Feuerwehr der Gemeinde 
Schmelz) 

AWO Saarland kurzfristig 
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Situation Beim Hochwasser vom 23.01.1995 wurde das Stauziel erreicht und die Entlastungsanlage ging in den 

überplanmäßigen Betrieb. Dieses Ereignis wird auch heute noch von der Bevölkerung oft als Fehlsteuerung 

oder menschliches Fehlverhalten wahrgenommen. Dem war jedoch nicht so. Hier bemüht sich auch das 

LUA stetig um AufklärungΤ ƘƛŜǊƴŀŎƘ ōŜǾƻǊǊŀǘŜǘ ŘƛŜ αTalsperre Nonnweiler ώΧϐ für Hochwasserereignisse 

ein Stauvolumen (Retentionsvolumenpuffer). Bis dieses mit Erreichen des festgeschriebenen Stauzieles 

aufgebraucht ist, erfolgt der reguläre Wasserabfluss über den Betriebsauslass. Sobald das Stauziel 

überschritten wird, springt die Hochwasserentlastungsanlage für den überplanmäßigen Betrieb an und 

über diese läuft dann dieselbe Abflussmenge ab, die über die Zuflüsse der Talsperre zugeführt wird. Bis 

zum Erreichen des Stauziels hat die Talsperre also eine Pufferwirkung für die Unterlieger und verzögert 

die Abflussspitze. Für die Entlastungsanlage gibt es keine Steuermöglichkeit und diese entspricht den 

Vorgaben zur Gewährleistung des Betriebes und Standsicherheit der Stauanlage.ά ό!ǳǎƪǳƴŦǘ ŘŜǎ [¦! ǾƻƳ 

17. Oktober 2023) 

Die Talsperre Nonnweiler ist zudem keine rein zum Hochwasserschutz errichtete Rückhalteanlage, sie 

kann eine gewisse Hochwasserretention erfüllen, deckt aber insgesamt ein breites Spektrum der 

Wasserwirtschaft ab, von der Vorhaltung von Rohwasser zur Trinkwasseraufbereitung bis zur 

Brauchwassernutzung. Es kommt häufig vor, dass die Talsperre vollgefüllt ist, dann besteht nur ein sehr 

begrenztes Hochwasserrückhaltevolumen. In diesem Fall besteht lediglich noch über die sogenannte 

Seeretention (Seefläche (1 km²) x Überfallhöhe) ein Volumen, das Wasser zurückhält bis der 

Hochwasserablauf (Notüberlauf) anspringt.  

Im Winter wird das Hochwasserrückhaltevolumen vergrößert, sodass in den Monaten Oktober bis Februar 

2 Mio. m³ zur Verfügung stehen (2 m Wasserstandshöhe x 1 km² Fläche) und im März 1 Mio. m³.  

Erfahrungswerte zeigen, dass es bis zu einem Abfluss von 10 m³/s am Pegel Nonnweiler (unterhalb der 

Talsperre) nicht kritisch wird für die dortige Bebauung, auch wenn das Bett der Prims dann stark gefüllt 

ist. Wird der Pegelwert überschritten, sind die ersten Gebäude in Primstal betroffen. Dieser Pegel erfasst 

sowohl den Abfluss aus der Talsperre als auch das direkte Einzugsgebiet der Prims zwischen Talsperre und 

Nonnweiler und die in diesem Fließabschnitt in die Prims mündenden Gewässer. 

Sind nennenswerte Niederschlagsmengen und Hochwasserabflüsse im Einzugsgebiet der Talsperre 

vorhergesagt und zu erwarten, wird versucht, den Abfluss aus der Talsperre niedrig zu halten, damit der 

kritische Pegelwert in Nonnweiler nicht überschritten wird. Sollte es Überlegungen geben, aufgrund 

angekündigter Ereignisse zusätzlichen Speicherraum freizumachen, wird die Abflussmenge immer mit 

Blick auf den Pegel Nonnweiler gesteuert. Beim Hochwasserereignis im Januar 2024 ist dies gelungen, der 

Abfluss aus der Talsperre betrug max. 5 m³/s. Im Januar 2023 konnte dies nicht ermöglicht werden. Die 

Talsperre war vollgefüllt, sodass die Hochwasserentlastung angesprungen ist. Dies hat zur Folge, dass das 

Prims 3.1.6 Talsperre Nonnweiler · 

 

 

Blick auf die Staumauer (Foto: B&K/Bonenberger in Saarbrücker Zeitung) Anlagen in der Talsperre 
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nun in die Talsperre zufließende Wasser durchläuft ς so, als würde es die Talsperre nicht geben. In dem 

Fall ist keine zusätzliche Rückhaltung mehr möglich.  

Eine Ablassmenge über dem genannten Richtwert, die eine Gefährdung der Bebauung in Primstal zur Folge 

hätte, ist nicht erlaubt und bedarf im Sonderfall einer Zustimmung der Aufsichtsbehörde, dem zuständigen 

Ministerium und es müsste eine Abstimmung erfolgen. Dann würde auch die Gemeinde Nonnweiler 

informiert werden. Berücksichtigt werden muss dann auch, welche Niederschlags- und Abflussmengen 

aus den Einzugsgebieten unterhalb der Talsperre zu erwarten sind, die den Pegel der Prims in Nonnweiler 

belasten.  

  

Ziel Eine Kommunikation mit der Gemeinde Nonnweiler erfolgt in diesen Fällen, nicht jedoch mit den 

Gemeinden Schmelz oder Nalbach, da die reine Abflussmenge aus der Talsperre dort nicht erheblich ist. 

Die Prims führt durch die vielen Zuflüsse und Einzugsgebiete, die unterhalb der Talsperre in die Prims 

entwässern, in Schmelz und Nalbach deutlich mehr Wasser als rein durch die Talsperre ab- bzw. 

weitergegeben. Die Feuerwehren und Einsatzkräfte können jederzeit den Bereitschaftsdienst der 

Talsperre kontaktieren und ergänzend auch den zuständigen Mitarbeiter (Herr Schnur) des 

Talsperrenverbands. 

Die Abstimmung eines Kommunikations- und Verfahrensplans sollte zwischen den betroffenen 

Gemeinden, Feuerwehren und dem Talsperrenverband erfolgen und regelmäßig aktualisiert werden, 

sodass im Ereignisfall die Kommunikationswege klar sind. 

 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Aufstellung/ Abstimmung eines Kommunikations- und Verfahrensplan bei Überlastung 
der Talsperre zwischen Feuerwehr und Talsperrenverband 

Feuerwehr kurzfristig 
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 Ortsteil Bilsdorf 
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Situation Der Herrnbach (Gewässer 3. Ordnung) entspringt westlich der L 142 und fließt zunächst in westlicher 

Richtung durch bewaldetes Gebiet, bevor er nach Norden Richtung Ortslage verschwenkt. Zuvor fließt er 

im Nebenschluss einiger privater Weiheranlagen (Fotos oben), zu denen Ableitungen bestehen. In die 

Weiheranlagen kommt es zu Bodenabtrag von den südwestlich angrenzenden Flächen. Ordnungsgemäß 

leitet die Außengebietsentwässerung über wegeseitige Gräben in den Herrnbach ein. 

Bei der Ortsbegehung wurden Defizite an Dämmen der Weiheranlagen festgestellt, die von außen 

eingesehen werden konnten. Die Standsicherheit der vollgefüllten Anlagen wurde angezweifelt, weshalb 

eine Sofortmaßnahme eingeleitet wurde, da ein erhebliches Gefahrenpotenzial für die Unterlieger 

gegeben war. An der untersten Weiheranlage (zur Bebauung hin) war Gefahr im Verzug, bereits wenige 

Tage später fand eine weitere Besichtigung seitens der Gemeinde mit einem Gutachter statt, 

infolgedessen der Damm zur Entschärfung der Gefahrensituation geöffnet und Wasserabgelassen wurde. 

Die untere Wasserbehörde (Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz (LUA)) wurde ebenfalls informiert 

und wollte die Eigentümer in eigener Zuständigkeit anschreiben. Kurze Zeit später fand eine 

Ortsbesichtigung von Gemeinde und LUA statt, um die Situation gemeinsam zu bewerten. In diesem 

Zusammenhang wurden einige Punkte festgehalten (nachfolgend Auszug aus dem Kurzvermerk zum 

Ortstermin): 

αDie von der Gemeinde eingeleiteten und durchgeführten Maßnahmen waren angemessen und in Ordnung. 

Die Weiheranlagen wurden insgesamt besichtigt. Es wurde festgestellt, dass sie ς bis auf die oberen beiden 

Anlagen ς in einem schlechten bis sehr schlechten Unterhaltungszustand sind. Alle Weiheranlagen stauen 

zu hoch auf, so dass in dem Bereich insgesamt Handlungsbedarf besteht. 

Bilsdorf 3.2.1 Herrnbach: Oberlauf und Weiheranlagen 1 

  
Überspülter Damm an einer privaten Weiheranlage Zugesetzter Nebenschluss des Herrnbaches am Weiher 

Maßnahmenbereich Abtriebsgefährdeter Damm an der unteren Weiheranlage 
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Eine Lösungsmöglichkeit für die Problematik wäre die technische Ertüchtigung der Weiheranlagen in 

Verbindung mit einer Intensivierung des Unterhaltungsaufwandes. Im Zusammenhang hiermit könnten 

auch erhebliche Retentionsräume zur Entlastung der Ortslage geschaffen werden. ώΧϐ. Im Bereich der 

geöffneten unteren Weiheranlage könnte eine Naturschutzmaßnahme, kombiniert mit einer 

Retentionsmaßnahme durchgeführt werden, indem die Weiheranlagen selbst zurückgebaut werden und 

der Bach wieder in sein ursprüngliches Bachbett verlegt wird. Ergänzt um einen stabilen Damm könnte 

somit eine sehr große Retentionsfläche geschaffen werden, die alleine bereits zu einer erheblichen 

Entlastung der Ortslage führen würdeΦ ώΧϐΦά 

  

Ziel Ein erstes Abstimmungsgespräch mit den Eigentümern der untersten Weiheranlage haben bereits 

stattgefunden, er verbleibt im privaten Eigentum. Nach Aussage der Gemeinde wurde der Damm bereits 

ertüchtigt. 

Ein Nachweis der Standsicherheit ist durch den Eigentümer zu erbringen und erforderlich, ebenso die 

Unterhaltung der Anlagen und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Funktion. 
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Entschärfung der Gefahrensituation an einer Weiheranlage nach Feststellung einer 
notwendigen Sofortmaßnahme zum Ablassen des Weihers bei der Ortsbegehung  

Gemeinde erfolgt 

Ortstermin zur Besichtigung aller Weiheranlagen und Feststellung des 
Unterhaltungszustands sowie weiterer Maßnahmen 

Gemeinde/ 
LUA 

erfolgt 

Information und Ansprache der Privateigentümer der Weiheranlagen zur 
Zustandsprüfung und Unterhaltungsverpflichtung der Anlagen 

LUA kurzfristig, 

wiederholt 

¶ Zustandserfassung und Überprüfung der Standsicherheit sowie der 
Hochwassersicherheit der privaten Weiheranlagen am Herrnbach;  

¶ Nachweis der Standsicherheit 

¶ regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung der Anlage;  

¶ Beseitigung von Hochwasserschäden 

Eigentümer kurzfristig, 

regelmäßig 

Information und Ansprache der Privateigentümer der Weiheranlagen zur 
Zustandsprüfung und Unterhaltungsverpflichtung der Anlagen 

LUA/ 

Gemeinde 

wiederholt 

Prüfung einer möglichen Optimierung (Re-/ Aktivierung) der Weiheranlage für den 
Hochwasserrückhalt, sofern Anlagen veräußert und in das Eigentum der Gemeinde 
kommen können 

Gemeinde langfristig 

¶ Minderung der Bodenerosion und des Bodenabtrags auf den dargestellten, 
besonders kritischen landwirtschaftlich genutzten Flächen oberhalb der Bebauung 
durch eine starkregenangepasste Flächenbewirtschaftung 

¶ Verbesserung des Wasserrückhalts in der Fläche, ggf. Anlage von Kleinrückhalten zur 
Reduzierung des Oberflächenabflusses Richtung Ortslage 

¶ Anlage eines Schutzstreifens 

Flächen-
nutzer 

dauerhaft 
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Situation Die Gewässeraue des Herrnbaches oberhalb der Bebauung liegt überwiegend innerhalb von 

Privatgrundstücken. Bei der Ortsbegehung wurde eine große Menge an abtriebsgefährdeten Gehölzen 

und Totholz im und am Bachlauf festgestellt. Darüber hinaus waren gerodete Bäume im Abflussbereich 

abgelegt worden. Dem Herrnbach fließen im genannten Abschnitt mehrere Seitengewässer zu. 

Der Normalwasserabfluss war in den eingesehenen Fließabschnitten nicht mehr gegeben, Gräben der 

Seitengewässer und Durchlassbauwerke waren zugesetzt (Foto oben rechts). 

  

Ziel Im Rahmen der Gewässerunterhaltung muss die Gemeinde den Normalwasserabfluss sicherstellen. Die 

Durchlassbauwerke müssen freigemacht werden, für den Hochwasserabfluss kritisches Totholz sollte 

entfernt werden. Die Aufstellung eines Gewässerunterhaltungskonzepts ist auch für den Herrnbach eine 

wesentliche Maßnahme und sollte hier priorisiert werden, um den Zustand der Unterhaltung 

aufzuarbeiten und den zukünftigen Zielzustand sicherzustellen. Dabei muss auch die Zugänglichkeit zu den 

für die Ortsbebauung kritischen Gewässerabschnitten hergestellt werden. 

Die Errichtung eines Treibgutfangs vor der Bebauung soll die Gefahr einer Verklausung am Durchlass in 

der Dorfstraße reduzieren. Eine geeignete Stelle kann bspw. bei der Gewässerbegehung zur Aufstellung 

des Unterhaltungskonzeptes gefunden werden.  
 

Maßnahmen Zuständigkeit Umsetzung 
Ausarbeitung eines Unterhaltungsplans für den Herrnbach (innerhalb eines 
Gewässerentwicklungskonzepts) zur Reduzierung der innerörtlichen 

Gemeinde kurzfristig 

Bilsdorf 3.2.2 Herrnbach: Fließabschnitt zwischen Bebauung und Weiheranlagen 2 

  
Beispielhaft: Gewässerlauf oberhalb der Bebauung Wegedurchlass am Herrnbach, Höhe Einleitung Hüttenbergbach 

Maßnahmenbereich Graben des Hüttenbergbaches 

  




























































































































































































































